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1. Einleitung  

1.1 Veranlassung und Zielsetzung  

Die Stadt Kornwestheim  ist Träger der Unterhaltungs- und Ausbaulast für die Gewässer II. 

Ordnung auf der Gemarkung Kornwestheim und beabsichtigt daher der gesetzlichen 

Verpflichtung nachzukommen und einen Gewässerentwicklungsplan (GEP) für die Gewässer auf 

der Gemarkung erarbeiten zu lassen. Dabei werden auch die Gewässer von wasserwirtschaftlich 

untergeordneter Bedeutung (GvwuB) erfasst (Ministerium für Umwelt, Klima und 

Energiewirtschaft Baden-Württemberg, 2017). Die Stadtentwässerung Kornwestheim , als Auf-

traggeber des Gewässerentwicklungsplans, verfolgt mit besonderem Interesse die Ziele nach Ka-

pitel 5.2.2 dieses Berichtes. Dazu gibt es gesetzliche Vorgaben bzw. Forderungen des Landrats-

amts. Um diese Ziele umzusetzen, muss das Bachsystem in Kornwestheim sukzessive 

wiederhergestellt werden. 

Den gesetzlichen Rahmen für die Planung gibt das Wasserhaushaltsgesetz bzw. die EU-

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), wonach Gewässer nachhaltig zu bewirtschaften sind, mit dem 

Ziel, ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, um den guten ökologischen 

und chemischen Zustand der Gewässer herzustellen.  

Der GEP stellt einen verfeinerten, fachspezifischen Landschaftsplan für die Gewässer dar und hat 

einen ähnlichen Planungshorizont von ca. 20 Jahren. Alle vorhandenen Informationen, die für eine 

Gesamtbetrachtung des Gewässers notwendig sind, werden gesammelt und gebündelt sowie feh-

lende Informationen ergänzt. Ziel des GEṔs ist die Bereitstellung eines konkreten Maßnahmen-

kataloges zur dauerhaft naturnahen Entwicklung der Gewässer, der im Rahmen der Unterhalts- 

und Ausbaulast zielgerichtet und effizient umgesetzt werden kann. Ein GEP hat die Aufgabe alle 

Maßnahmen an Gewässern zu koordinieren, um mittels nachhaltiger Gewässerbewirtschaftung 

funktionsfähige Fließgewässerökosysteme zu erhalten und entwickeln (LfU, 2002).  

Die Gewässerentwicklungsplanung zeigt parzellenscharf auf und begründet, an welchen Gewäs-

serabschnitten Erhaltung eines schützenswerten Zustands, Entwicklung in einen naturnahen Ge-

wässerzustand durch Unterhaltung (§39 WHG, §30 WG) bzw. Nichtunterhaltung und eine natur-

nahe Umgestaltung durch Ausbau des Gewässers (§67ff WHG, §54ff WG) notwendig ist. Dies gibt 

der Gemeinde ein Instrument zur Hand, das ihr erlaubt, die heutzutage knappen Haushaltsmittel 

effektiv für eine naturnahe Entwicklung ihrer Gewässer und ein besseres Hochwassermanagement 

zu nutzen.  

Die Kommune kann auf Grundlage des GEṔs auf einen Blick Maßnahmen benennen, die im Rah-

men von Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des §15 BNatSchG und des §15 NatSchG-BW realisier-

bar sind, was die Chancen für deren Berücksichtigung erheblich verbessert. Der GEP erhält keinen 

rechtlichen Status, sollte aber nach Empfehlung der LfU (2002) in die Bauleitplanung entsprechend 

eingearbeitet werden. Nicht zuletzt sei hier auch auf die Umsetzung der europäischen Wasserrah-

menrichtlinie (WRRL) hingewiesen. Die Erstellung des Gewässerentwicklungsplans ist zu 70% und 

dessen Realisierung, ist aktuell gemäß der jüngst novellierten Förderrichtlinie Wasserwirtschaft 

(FrWw 2015) zu 85% förderfähig nach Berücksichtigung in der Bauleitplanung. Bei GvwuB ist eine 

Förderung im Einzelfall zu prüfen.  
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1.2 Methodik  

Grundlage dieser Fachplanung ist eine allgemeine Analyse der naturräumlichen Gegebenheiten 

anhand der Auswertung von vorhandenen Studien, Planungen, Luftbildern und Kartengrundlagen. 

Ausgehend von diesen Grundlagen wurde der vorliegende Gewässerentwicklungsplan anhand 

des Leistungskatalogs der ehemaligen Landesanstalt für Umweltschutz, Baden-Württemberg 

(heute LUBW) erarbeitet (LfU, 2002). 

Nur die lückenlose Zustandserfassung der Realnutzung und der ökomorphologischen Strukturen 

der Fließgewässer und angrenzender Bereiche (Talauen, Überflutungsbereiche) durch Geländeer-

hebungen, sowie die Auswertung vorhandener Untersuchungen erlaubt gezielt Aussagen zum 

Gewässerzustand. In den Plänen 1.1 bis 1.2 (Bestandspläne) werden die Ergebnisse der Zustand-

serfassung dargestellt. 

Um die örtlichen Beeinträchtigungen der Gewässerstrecken aufzuzeigen, werden die erfassten 

Gewässer nach dem Grad der Naturnähe bewertet. Die ökomorphologische Zustandserfassung 

und -bewertung erfolgt nach dem Feinverfahren der Gewässerstrukturkartierung in Baden-Würt-

temberg (LUBW, 2017). Für das Untersuchungsgebiet (USG) wurde eine Kartierung im Mai 2018 

durch das Büro Geitz & Partner durchgeführt .  

Als Bewertungsmaßstab dient der heutige potentiell natürliche Gewässerzustand (hpnG), der ent-

sprechend den naturräumlichen Gegebenheiten unterschiedlichen Gewässertypen zugehören 

kann (Aufstellung lokaler Leitbilder). Unter Einbeziehung von einschränkenden Faktoren (sog. so-

zioökonomische Randbedingungen, wie z.B. Siedlungsbereich) werden für den anzustrebenden 

Gewässerzustand realistische Entwicklungsziele entwickelt. Die Differenz aus dem anzustrebenden 

Gewässerentwicklungsziel und den aus der Bewertung ermittelten Defiziten ergibt den Hand-

lungsbedarf. Dieser wird in einem Maßnahmenkatalog - unterteilt nach den Maßnahmenkatego-

rien Erhalt, Entwicklung und Umgestaltung - dargestellt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind 

in den Plänen 2.1 bis 2.2 (Bewertungs- und Maßnahmenpläne) aufgezeigt. 

Der Holzbach mit seinen Seitengräben Pfütze und Holzgrund sowie der Graben Kriegsrain und 

der Riedlensgraben sind als Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung 

(GvwuB) eingestuft. Sie werden in der vorliegenden Planung sowohl in der Bestandsaufnahme als 

auch in der Maßnahmenplanung wie Gewässer II. Ordnung bearbeitet. Der Unterschied zum Mus-

senbach als Gewässer II. Ordnung ist der, dass diese GvwuB von den Regelungen zum Gewässer-

randstreifen (§29 WG), von der Verpflichtung zur Durchführung einer Gewässerschau (§32 (6) WG) 

ausgenommen und bei naturnahen Ausbauverfahren von der Verpflichtung zur Durchführung ei-

nes Planfeststellungs- / Plangenehmigungsverfahren befreit (§ 55 WG) sind.  

1.3 Lage und Abgrenzung des Planungsgebiets  

Eine Übersicht der behandelten Gewässer des Amtlichen Digitalen Wasserwirtschaftlichen Gewäs-

sernetzes (AWGN) gibt die  
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Abbildung 1. Tabelle 1 zeigt die zu untersuchenden Gewässerlängen. Die Gesamtuntersuchungs-

strecke umfasst rund 6,4 km. Zudem wird in dieser Tabelle die Grundlage für die jeweiligen Ge-

wässerläufe angegeben. Für die bearbeiteten Gewässer konnte das Amtliche Digitale Wasserwirt-

schaftliche Gewässerverzeichnis (AWGN) herangezogen werden. Im Rahmen des vorliegenden 

Gewässerentwicklungsplanes werden die in Tabelle 1 genannten Gewässer untersucht.  

 

Tabelle 1: Übersicht  über die untersuchten Gewässer auf Gemarkung  Kornwestheim  

Gewässer Gewässerkennzahl  Länge (m)  Grundlage für den 

Gewässerlauf 

Mussenbach 2.383.540.000.000 2.100 AWGN 

Graben Kriegsrain - 1.130 TOP25-Karte 

Riedlensgraben - 395 TOP25-Karte 

Holzbach - 1.250 TOP25-Karte 

Graben Holzgrund - 1.000 TOP25-Karte 

Graben Pfütze - 500 TOP25-Karte 

Gesamt  6.375  

 

Knapp 94 % der Gemarkung Kornwestheim entwässern nach Osten in Richtung Neckar. Lediglich 

gut 6 % entwässern nach Nordwesten in das Einzugsgebiet der Enz. Das Teileinzugsgebiet des 

Holzbachs, der in Kornwestheim als Mussenbach, Moldengraben oder Gänsbach bekannt ist, be-

findet sich im Neckar-Einzugsgebiet. Im AWGN wird der rund 5,4 km lange Gewässerverlauf von 

der Mündung in den Neckar bei Stuttgart bis zur Quelle ca. 400 m südlich der Gemarkungsgrenze 

Ludwigsburg als Holzbach geführt. Im Folgenden wird für den GEP Kornwestheim die Bezeich-

nung ôMussenbachæ verwendet (Stadt Kornwestheim, 2017).  

Der Mussenbach  verläuft im Osten der Gemarkung Kornwestheim von Nord nach Süd-Südost 

auf einer Länge von rund 1 km. Er wurde ursprünglich durch vereinzelte Gips-/Lettenkeuper-Quel-

len im Oberlauf und durch einen Seitenast, dem heutigen Riedlensgraben, gespeist. Heute führt 

der Mussenbach bis zum Zusammenfluss mit dem Graben Kriegsrain kein Wasser. Im Gelände ist 

nur selten ein ausgebildetes Gewässerbett aufzufinden. Dies liegt darin begründet, dass im Ober-

lauf die Quellen gefasst wurden und nun direkt ¿ber ein Leitungssystem dem ôehemaligen Not-

wasserversorgungsreservoiræ im Gewann ôWeiherwiesenæ zugef¿hrt werden. Im Bereich des Was-

sertretbeckens sowie der Teichanlage Weiherwiesen verläuft der Mussenbach als offenes 

Gewässer und wird hier durch den ¦berlauf des ôehemaligen Notwasserversorgungsreservoirsæ 

sowie den Zulauf des Grabens Kriegsrain gespeist. 

Gemäß mündlicher Mitteilung Stadt Kornwestheim (2020) speist der Mussenbach teilweise den 

Teich. Ein Teil des Bachwassers fließt bei hohem Wasserstand vor dem Teich als Überlauf in den 

Kanal. Der Überlauf des Teiches in den Kanal befindet sich am südöstlichen Teichende. Möglich-

erweise gibt es eine zusätzliche Quellleitung, die einen Teich beim Aquarienverein mit Wasser 

versorgt.  
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Im Gewann Steingrube befindet sich ein rund 100m langes offenes Betongerinne, das als Regen-

rückhaltebecken fungiert und Mischwasser aus dem Mussenbach, dem Frauenriedbach und der 

Kanalisation führt. Anschließend ist das Gewässer wieder verrohrt. Im Bereich der städtischen Klär-

anlage bis zur Gemarkungsgrenze zu Stuttgart fließt der Mussenbach wieder als offenes, jedoch 

stark verbautes Gewässer und nimmt hier als Vorfluter das gereinigte städtische Abwasser auf 

(Stadt Kornwestheim, 2017). 

Der Riedlensgraben , eines der Ursprungsgewässer des Mussenbachs, verläuft durch das Gewann 

Braunwiesen. Er beginnt östlich der Anschlussstelle Nord der B27 und verläuft in einem Bogen 

von Nordwest nach Südost. Nach rund 400 m mündet das zeitweise wasserführende Gewässer in 

den Mussenbach. Laut Landschaftsplan Kornwestheim (Stadt Kornwestheim, 2017) entsprang der 

Graben ursprünglich im Bereich der heutigen Bahnlinie. Durch den Einschnitt des Bahnkörpers in 

den Gipskeuperaquifer wurde einem vermutlich gering schüttenden Wasseraustritt der Zufluss 

abgeschnitten, so dass fortan lediglich Niederschlagswasser in den Graben entwässerte. Seit dem 

Bau der Bundesstraße B27 nimmt der Graben vermutlich auch deren Entwässerungswasser auf.  

Der Graben Kriegsrain  verläuft in einem Trockental in Richtung Ludwigsburg, welches natürli-

cherweise kein Wasser führt. Das Gewässer ist deshalb nur zeitweise wasserführend. Lediglich die 

Strecke unterhalb der Verdolung im Bereich der B27 ist häufiger wasserführend. Der von West 

nach Ost verlaufende Graben entwässert das Gebiet zwischen Bahnlinie und Mussenbachtal. Nach 

seinem Wiederaustritt aus der Verdolung östlich der B27 verläuft der Graben Kriegsrain zunächst 

entlang des Weges ôIm Moldengrabenæ, um dann in dem kleinen Auwäldchen im Gewann Wei-

herwiesen mit dem Mussenbach zusammenzufließen. 

Das Holzbachsystem stellt die West-Ost-Verbindung dar. Im Außenbereich wird das temporär 

wasserführende Gewässer als Graben Holzgrund bezeichnet. Ab dem Siedlungsbereich spricht 

man vom Holzbach , teilweise auch Gumpenbach oder Ortsbach genannt. Die Gesamtlänge des 

Gewässers beträgt bis zu seiner Mündung in den Mussenbach westlich des Kreuzungsbereichs 

L1144 (Aldinger Straße/Enzstraße) ca. 3,9 km, wovon 2,9 km verdolt  sind. Der knapp 1 km lange 

Graben Holzgrund  durchfließt intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen im Lössbereich und 

schneidet oberhalb der Verdolung den Gipskeuper an. Der Graben Pfütze mündet von Norden 

her im heutigen Kreuzungsbereich Christof-/ Jakob-/ Holzgrundstraße (siehe Abbildung 3). Da-

neben sind im Siedlungsbereich zahlreiche Quellen und Brunnen, die ursprünglich den Holzbach 

mit Grundwasser speisten (Stadt Kornwestheim, 2017). Heute fließt dieses Wasser in Quellwasser-

leitungen talwärts.  

Der Graben Pfütze , ebenfalls ein temporär wasserführender Graben, mündete ursprünglich öst-

lich der heutigen S-Bahn-Strecke im heutigen Kreuzungsbereich Christof-/ Jakob-/ Holzgrund-

straße von Norden her in den Holzbach. Er verläuft im Gewann ôPf¿tze / Grºninger Wegæ ab der 

Solitude-Allee in West-Ost-Richtung und entwässert das nordwestliche Teileinzugsgebiet. Nach 

rund 500m offenem Verlauf verschwindet der Graben in der Verdolung im Bereich der Bahnlinie.  
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Abbildung 1:  
Übersicht der Oberflächen-
gewässer auf Gemarkung  
Kornwestheim,  
(Stadt Kornwestheim, 2017)  
(unmaßstäblich)  
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1.4 Gesetzliche Grundlagen  

Als Grundlage für die Gewässerentwicklung, die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau 

sind nachfolgend aufgeführte Paragraphen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung 

vom 4. August 2016 und des Wassergesetzes Baden-Württemberg (WG) in der Fassung vom 16. 

Dezember 2014 von besonderer Bedeutung (Auszüge).  

 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG):  

§ 5 Allgemeine Sorgfaltspflichten 

(1) Jede Person ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer 

verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, 

um: 

1. eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden, 

2. eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers 

sicherzustellen, 

3. die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und 

4. eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden. 

(2) Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Möglichen 

und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteili-

gen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung 

von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sach-

werte durch Hochwasser anzupassen. 

§ 6 Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung:  

(1) Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel,  

1. ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als Le-

bensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere durch 

Schutz vor nachteiligen Veränderungen von Gewässereigenschaften,  

2. Beeinträchtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt der direkt von den Gewäs-

sern abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden und unvermeid-

bare, nicht nur geringfügige Beeinträchtigungen so weit wie möglich auszugleichen,  

3. sie zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch im Interesse Einzelner zu 

nutzen,  

4. bestehende oder künftige Nutzungsmöglichkeiten insbesondere für die öffentliche Was-

serversorgung zu erhalten oder zu schaffen,  

5. möglichen Folgen des Klimawandels vorzubeugen,  

6. an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche und schadlose Abflussver-

hältnisse zu gewährleisten und insbesondere durch Rückhaltung des Wassers in der Flä-

che der Entstehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen,  
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Die nachhaltige Gewässerbewirtschaftung hat ein hohes Schutzniveau für die Umwelt ins-

gesamt zu gewährleisten; dabei sind mögliche Verlagerungen nachteiliger Auswirkungen 

von einem Schutzgut auf ein anderes sowie die Erfordernisse des Klimaschutzes zu berück-

sichtigen.  

(2) Gewässer, die sich in einem natürlichen oder naturnahen Zustand befinden, sollen in die-

sem Zustand erhalten bleiben und nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewässer sollen 

so weit wie möglich wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt werden, wenn 

überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen. 

§ 27 Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer:  

(1) Oberirdische Gewässer sind, [...], so zu bewirtschaften, dass  

1. eine Verschlechterung ihres ökologischen und chemischen Zustands vermieden und  

2. ein guter ökologischer und chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird. 

(2) Oberirdische Gewässer, die nach § 28 al künstlich oder erheblich verändert eingestuft wer-

den, sind so zu bewirtschaften, dass  

1. eine Verschlechterung ihres ökologischen Potenzials und Ihres chemischen Zustands 

vermieden und  

2. ein gutes ökologisches Potenzial und chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird. 

§ 28 Einstufung künstlicher und erheblich veränderter Gewässer:  

Oberirdische Gewässer können als künstliche oder erheblich veränderte Gewässer im Sinne 

des § 3 Nummer 4 und 5 eingestuft werden, wenn  

1. die Änderungen der hydromorphologischen Merkmale, die für einen guten ökologi-

schen Gewässerzustand erforderlich wären, signifikante nachteilige Auswirkungen hät-

ten  

a) auf die Umwelt insgesamt,  

b) [Þ] (nicht relevant f¿r die vorliegende Planung),  

c) die Freizeitnutzung,  

d) Zwecke der Wasserspeicherung, insbesondere zur Trinkwasserversorgung, der Strom-

erzeugung oder der Bewässerung,  

e) die Wasserregulierung, den Hochwasserschutz oder die Landentwässerung oder  

f) andere, ebenso wichtige nachhaltige Entwicklungstätigkeiten des Menschen,  

2. die Ziele, die mit der Schaffung oder der Veränderung des Gewässers verfolgt werden, 

nicht mit anderen g eeigneten Maßnahmen erreicht werden können, die wesentlich ge-

ringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben, technisch durchführbar und 

nicht mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden sind und  

3. die Verwirklichung der in den §§ 27, 44 und 47 Absatz 1 festgelegten Bewirtschaftungs-

ziele in anderen Gewässern derselben Flussgebietseinheit nicht dauerhaft ausgeschlos-

sen oder gefährdet ist.  
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§ 32 Reinhaltung oberirdischer Gewässer  

(1) Feste Stoffe dürfen in ein oberirdisches Gewässer nicht eingebracht werden, um sich ihrer 

zu entledigen. Satz 1 gilt nicht, wenn Sediment, das einem Gewässer entnommen wurde, 

in ein oberirdisches Gewässer eingebracht wird. 

(2) Stoffe dürfen an einem oberirdischen Gewässer nur so gelagert oder abgelagert werden, 

dass eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. Das 

Gleiche gilt für das Befördern von Flüssigkeiten und Gasen durch Rohrleitungen. 

§ 33 Mindestwasserführung  

Das Aufstauen eines oberirdischen Gewässers oder das Entnehmen oder Ableiten von Wasser 

aus einem oberirdischen Gewässer ist nur zulässig, wenn die Abflussmenge erhalten bleibt, 

die für das Gewässer und andere hiermit verbundene Gewässer erforderlich ist, um den Zielen 

des § 6 Absatz 1 und der §§ 27 bis 31 zu entsprechen (Mindestwasserführung).  

§ 34 Durchgängigkeit oberirdischer Gewässer  

(1)  Die Errichtung, die wesentliche Änderung und der Betrieb von Stauanlagen dürfen nur 

zugelassen werden, wenn durch geeignete Einrichtungen und Betriebsweisen die Durch-

gängigkeit des Gewässers erhalten oder wiederhergestellt wird, soweit dies erforderlich 

ist, um die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 zu erreichen.  

(2)  Entsprechen vorhandene Stauanlagen nicht den Anforderungen nach Absatz 1, so hat die 

zuständige Behörde die Anordnungen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit zu tref-

fen, die erforderlich sind, um die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 zu 

erreichen.  

§ 36 Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern  

Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern sind so zu errichten, zu betreiben, 

zu unterhalten und stillzulegen, dass keine schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten 

sind und die Gewässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird, als es den Umständen nach 

unvermeidbar ist. Anlagen im Sinne von Satz 1 sind insbesondere 

1. bauliche Anlagen wie Gebäude, Brücken, Stege, Unterführungen, Hafenanlagen und An-

legestellen, 

2. Leitungsanlagen, 

3. Fähren. 

Im Übrigen gelten die landesrechtlichen Vorschriften. 

§ 37 Wasserabfluss 

(1) Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstück darf 

nicht zum Nachteil eines höher liegenden Grundstücks behindert werden. Der natürliche 

Ablauf wild abfließenden Wassers darf nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grund-

stücks verstärkt oder auf andere Weise verändert werden. 
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§ 38 Gewässerrandstreifen  

(1) Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktio-

nen oberirdischer Gewässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses 

sowie der Verminderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen.  

(2) Der Gewässerrandstreifen umfasst das Ufer und den Bereich, der an das Gewässer land-

seits der Linie des Mittelwasserstandes angrenzt. Der Gewässerrandstreifen bemisst sich 

ab der Linie des Mittelwasserstandes, bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsober-

kante ab der Böschungsoberkante.  

(3) Der Gewässerrandstreifen ist im Außenbereich fünf Meter breit. Die zuständige Behörde 
kann für Gewässer oder Gewässerabschnitte  

1. Gewässerrandstreifen im Außenbereich aufheben, 

2. im Außenbereich die Breite des Gewässerrandstreifens abweichend von Satz 1 festsetzen, 

3. innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile Gewässerrandstreifen mit einer an-

gemessenen Breite festsetzen. 

Die Länder können von den Sätzen 1 und 2 abweichende Regelungen erlassen. 

(4) Eigentümer und Nutzungsberechtigte sollen Gewässerrandstreifen im Hinblick auf ihre 

Funktionen nach Absatz 1 erhalten. Im Gewässerrandstreifen ist verboten: 

1. die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 

2. das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern, ausgenommen die Ent-

nahme im Rahmen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft, sowie das Neuanpflanzen von 

nicht standortgerechten Bäumen und Sträuchern, 

3. der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, ausgenommen die Anwendung von Pflan-

zenschutzmitteln und Düngemitteln, soweit durch Landesrecht nichts anderes bestimmt ist, 

und der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in und im Zusammenhang mit zugelas-

senen Anlagen, 

4. die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern 

können oder die fortgeschwemmt werden können.  

Zulässig sind Maßnahmen, die zur Gefahrenabwehr notwendig sind. Satz 2 Nummer 1 und 2 

gilt nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus sowie der Gewässer- und Deichunterhal-

tung. 

(5) Die zuständige Behörde kann von einem Verbot nach Absatz 4 Satz 2 eine widerrufliche 

Befreiung erteilen, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Maß-

nahme erfordern oder das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führt. Die Befrei-

ung kann aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit auch nachträglich mit Nebenbestim-

mungen versehen werden, insbesondere um zu gewährleisten, dass der 

Gewässerrandstreifen die in Absatz 1 genannten Funktionen erfüllt. 
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§ 39 Gewässerunterhaltung:  

(1) Die Unterhaltung eines Gewässers umfasst seine Pflege und Entwicklung als öffentlich-

rechtliche Verpflichtung. Zur Gewässerunterhaltung gehören insbesondere:  

1. die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Was-

serabflusses,  

2. die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer stand-

ortgerechten Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss,  

3.  [Þ] (nicht relevant f¿r die vorliegende Planung),   

4. die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers ins-

besondere als Lebensraum von wildlebenden Tieren und Pflanzen,  

5. die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder 

Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen 

Bedürfnissen entspricht.  

(2) Die Gewässerunterhaltung muss sich an den Bewirtschaftungszielen nach Maßgabe der §§ 

27 bis 31 ausrichten und darf die Erreichung dieser Ziele nicht gefährden. Bei der Unterhal-

tung ist der Erhaltung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts Rechnung 

zu tragen; Bild und Erholungswert der Gewässerlandschaft sind zu berücksichtigen.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Unterhaltung ausgebauter Gewässer, soweit nicht 

in einem Planfeststellungsbeschluss oder einer Plangenehmigung nach § 68 etwas anderes 

bestimmt ist.  

§ 67 Grundsatz, Begriffsbestimmung (Gewässerausbau)  

(1) Gewässer sind so auszubauen, dass natürliche Rückhalteflächen erhalten bleiben, das na-

türliche Abflussverhalten nicht wesentlich verändert wird, naturraumtypische Lebensgemein-

schaften bewahrt und sonstige nachteilige Veränderungen des Zustands des Gewässers ver-

mieden oder, soweit dies nicht möglich ist, ausgeglichen werden.  

(2) Gewässerausbau ist die Herstellung, die Beseitigung und die wesentliche Umgestaltung 

eines Gewässers oder seiner Ufer. Ein Gewässerausbau liegt nicht vor, wenn ein Gewässer nur 

für einen begrenzten Zeitraum entsteht und der Wasserhaushalt dadurch nicht erheblich be-

einträchtigt wird. Deich- und Dammbauten, die den Hochwasserabfluss beeinflussen, sowie 

Bauten des Küstenschutzes stehen dem Gewässerausbau gleich.  

§ 68 Planfeststellung, Plangenehmigung (Gewässerausbau)  

(1) Der Gewässerausbau bedarf der Planfeststellung durch die zuständige Behörde.  

(2) Für einen Gewässerausbau, für den nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, 

kann anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmigung erteilt werden. [Þ] 

(3) Der Plan darf nur festgestellt oder genehmigt werden, wenn  

1. eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und 

dauerhafte, nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstörung 

natürlicher Rückhalteflächen, vor allem in Auwäldern, nicht zu erwarten ist und  

2. andere Anforderungen nach diesem Gesetz oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften erfüllt werden.  
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§ 73 Bewertung von Hochwasserrisiken, Risikogebiete  

(1) Die zuständigen Behörden bewerten das Hochwasserrisiko und bestimmen danach die 

Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko (Risikogebiete). 

(2) bis (6) [Þ] 

§ 74 Gefahrenkarten und Risikokarten  

(1) Die zuständigen Behörden erstellen für die Risikogebiete in den nach § 73 Absatz 3 maß-

gebenden Bewirtschaftungseinheiten Gefahrenkarten und Risikokarten in dem Maßstab, der 

hierfür am besten geeignet ist 

(2) Gefahrenkarten erfassen die Gebiete, die bei folgenden Hochwasserereignissen überflutet 

werden: 

1. Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit oder bei Extremereignissen, 

2. Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches Wiederkehrintervall 
mindestens 100 Jahre), 

3. soweit erforderlich, Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit. 

Die Erstellung von Gefahrenkarten für ausreichend geschützte Küstengebiete und für Gebiete, 

in denen Überschwemmungen aus Grundwasser stammen, kann auf Gebiete nach Satz 1 

Nummer 1 beschränkt werden. 

(3) Gefahrenkarten m¿ssen Þ Angaben enthalten: 

1. zum Ausmaß der Überflutung, 

2. zur Wassertiefe oder, soweit erforderlich, zum Wasserstand, 

3. soweit erforderlich, zur Fließgeschwindigkeit oder zum für die Risikobewertung bedeut-
samen Wasserabfluss. 

(4) Risikokarten erfassen mögliche nachteilige Folgen der in Absatz 2 Satz 1 genannten Hoch-

wasserereignisse. [Þ] 

§ 75 Risikomanagementpläne  

(1) Die zuständigen Behörden stellen für die Risikogebiete auf der Grundlage der Gefahren-

karten und Risikokarten Risikomanagementpläne nach den Vorschriften der Absätze 2 bis 6 

auf. § 7 Absatz 4 Satz 1 gilt entsprechend. 

 (2) Risikomanagementpläne dienen dazu, die nachteiligen Folgen, die an oberirdischen Ge-

wässern mindestens von einem Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit und beim Schutz 

von Küstengebieten mindestens von einem Extremereignis ausgehen, zu verringern, soweit 

dies möglich und verhältnismäßig ist. Die Pläne legen für die Risikogebiete angemessene 

Ziele für das Risikomanagement fest, insbesondere zur Verringerung möglicher nachteiliger 

Hochwasserfolgen für die in § 73 Absatz 1 Satz 2 genannten Schutzgüter und, soweit erfor-

derlich, für nichtbauliche Maßnahmen der Hochwasservorsorge und für die Verminderung 

der Hochwasserwahrscheinlichkeit. 

(3)-(6) [Þ] 
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§ 76 Überschwemmungsgebiete an oberirdischen Gewässern  

(1) Überschwemmungsgebiete sind Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen 

oder Hochufern und sonstige Gebiete, die bei Hochwasser eines oberirdischen Gewässers 

überschwemmt oder durchflossen oder die für Hochwasserentlastung oder Rückhaltung be-

ansprucht werden. [Þ] 

(2) Die Landesregierung setzt durch Rechtsverordnung 

1. innerhalb der Risikogebiete oder der nach § 73 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 zugeordneten 

Gebiete mindestens die Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 

Jahren zu erwarten ist, und 

2. die zur Hochwasserentlastung und Rückhaltung beanspruchten Gebiete als Über-

schwemmungsgebiete fest. [Þ] 

(3) Noch nicht nach Absatz 2 festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind zu ermitteln, in 

Kartenform darzustellen und vorläufig zu sichern. 

(4) Die Öffentlichkeit ist über die vorgesehene Festsetzung von Überschwemmungsgebieten 

zu informieren; ihr ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Sie ist über die festgesetzten 

und vorläufig gesicherten Gebiete einschließlich der in ihnen geltenden Schutzbestimmungen 

sowie über die Maßnahmen zur Vermeidung von nachteiligen Hochwasserfolgen zu infor-

mieren. 

§ 77 Rückhalteflächen  

Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 sind in ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu 

erhalten. Soweit überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem entgegenstehen, 

sind rechtzeitig die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen zu treffen. Frühere Überschwem-

mungsgebiete, die als Rückhalteflächen geeignet sind, sollen so weit wie möglich wiederher-

gestellt werden, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entge-

genstehen. 

§ 78 Besondere Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete  

(1) In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Ausweisung neuer Baugebiete im Au-

ßenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch unter-

sagt. Satz 1 gilt nicht, wenn die Ausweisung ausschließlich der Verbesserung des Hochwas-

serschutzes dient, sowie für Bauleitpläne für Häfen und Werften. 

(2) Die zuständige Behörde kann abweichend von Absatz 1 Satz 1 die Ausweisung neuer Bau-

gebiete ausnahmsweise zulassen, wenn  

1. keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung bestehen oder geschaffen wer-

den können, 

2. das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein bestehendes Baugebiet angrenzt, 

3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht zu er-

warten sind, 

4. der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst wer-

den, 

5. die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem 

Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird, 
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6. der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird, 

7. keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten sind, 

8. die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind und 

9. die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Bemessungshochwasser nach § 76 

Absatz 2 Satz 1, das der Festsetzung des Überschwemmungsgebietes zugrunde liegt, keine 

baulichen Schäden zu erwarten sind. 

(3) In festgesetzten Überschwemmungsgebieten hat die Gemeinde bei der Aufstellung, Än-

derung oder Ergänzung von Bauleitplänen für die Gebiete, die nach § 30 Absatz 1 und 2 oder 

§ 34 des Baugesetzbuches zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Bauge-

setzbuches insbesondere zu berücksichtigen:  

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, 

2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und 

3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.   Þ 

(4) In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher 

Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuches untersagt. Satz 1 gilt nicht für 

Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und Dämmen, der Gewässer- und 

Deichunterhaltung und des Hochwasserschutzes sowie des Messwesens. 

(5) Die zuständige Behörde kann abweichend von Absatz 4 Satz 1 die Errichtung oder Erwei-

terung einer baulichen Anlage im Einzelfall genehmigen, wenn  

1. das Vorhaben  

a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust 

von verloren gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen 

wird, 

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, 

c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 

d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder 

2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden kön-

nen. 

Bei der Prüfung der Voraussetzungen des Satzes 1 sind auch die Auswirkungen auf die Nach-

barschaft zu berücksichtigen. 

(6) Bei der Festsetzung nach § 76 Absatz 2 kann die Errichtung oder Erweiterung baulicher 

Anlagen auch allgemein zugelassen werden, wenn sie  

1. in gemäß Absatz 2 neu ausgewiesenen Gebieten nach § 30 des Baugesetzbuches den 

Vorgaben des Bebauungsplans entsprechen oder 

2. ihrer Bauart nach so beschaffen sind, dass die Einhaltung der Voraussetzungen des Ab-

satzes 5 Satz 1 Nummer 1 gewªhrleistet ist.  Þ  

(7) Bauliche Anlagen der Verkehrsinfrastruktur, die nicht unter Absatz 4 fallen, dürfen nur 

hochwasserangepasst errichtet oder erweitert werden. 
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(8) Für nach § 76 Absatz 3 ermittelte, in Kartenform dargestellte und vorläufig gesi cherte Ge-

biete gelten die Absätze 1 bis 7 entsprechend. 

§ 82 Maßnahmenprogramm  

(1) Für jede Flussgebietseinheit ist nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 ein Maßnahmenpro-

gramm aufzustellen, um die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31, 44 und 47 

zu erreichen. Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten; die Grundsätze und sonstigen 

Erfordernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen. 

(2) In das Maßnahmenprogramm sind grundlegende und, soweit erforderlich, ergänzende 

Maßnahmen aufzunehmen; dabei ist eine in Bezug auf die Wassernutzung kosteneffiziente 

Kombination der Maßnahmen vorzusehen. 

(3) Grundlegende Maßnahmen sind alle in Artikel 11 Absatz 3 der Richtlinie 2000/60/EG be-

zeichneten Maßnahmen, die der Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 

27 bis 31, 44 und 47 dienen oder zur Erreichung dieser Ziele beitragen. 

(4) Ergänzende Maßnahmen, insbesondere im Sinne von Artikel 11 Absatz 4 in Verbindung 

mit Anhang VI Teil B der Richtlinie 2000/60/EG, werden zusätzlich zu den grundlegenden 

Maßnahmen in das Maßnahmenprogramm aufgenommen, soweit dies erforderlich ist, um 

die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31, 44 und 47 zu erreichen. Ergänzende 

Maßnahmen können auch getroffen werden, um einen weitergehenden Schutz der Gewässer 

zu erreichen. 

(5) Ergibt sich aus der Überwachung oder aus sonstigen Erkenntnissen, dass die Bewirtschaf-

tungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31, 44 und 47 nicht erreicht werden können, so sind 

die Ursachen hierfür zu untersuchen, die Zulassungen für Gewässerbenutzungen und die 

Überwachungsprogramme zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen sowie nachträg-

lich erforderliche Zusatzmaßnahmen in das Maßnahmenprogramm aufzunehmen. 

(6) Grundlegende Maßnahmen nach Absatz 3 dürfen nicht zu einer zusätzlichen Verschmut-

zung der oberirdischen Gewässer, der Küstengewässer oder des Meeres führen, es sei denn, 

ihre Durchführung würde sich insgesamt günstiger auf die Umwelt auswirken. Die zuständige 

Behörde kann im Rahmen der §§ 47 und 48 auch die in Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe j der 

Richtlinie 2000/60/EG genannten Einleitungen in das Grundwasser zulassen. 

§ 83 Bewirtschaftungsplan  

(1) Für jede Flussgebietseinheit ist nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 ein Bewirtschaftungs-

plan aufzustellen. 

(2) Der Bewirtschaftungsplan muss die in Artikel 13 Absatz 4 in Verbindung mit Anhang VII 

der Richtlinie 2000/60/EG genannten Informationen enthalten. Darüber hinaus sind in den 

Bewirtschaftungsplan aufzunehmen: 

1. die Einstufung oberirdischer Gewässer als künstlich oder erheblich verändert nach § 28 

und die Gründe hierfür, 

2. die nach § 29 Absatz 2 bis 4, den §§ 44 und 47 Absatz 2 Satz 2 gewährten Fristverlänge-

rungen und die Gründe hierfür, eine Zusammenfassung der Maßnahmen, die zur Errei-

chung der Bewirtschaftungsziele innerhalb der verlängerten Frist erforderlich sind und der 

Zeitplan hierfür sowie die Gründe für jede erhebliche Verzögerung bei der Umsetzung der 

Maßnahmen, 
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3. abweichende Bewirtschaftungsziele und Ausnahmen nach den §§ 30, 31 Absatz 2, den 

§§ 44 und 47 Absatz 3 und die Gründe hierfür, 

4. die Bedingungen und Kriterien für die Geltendmachung von Umständen für vorüberge-

hende Verschlechterungen nach § 31 Absatz 1, den §§ 44 und 47 Absatz 3 Satz 1, die Aus-

wirkungen der Umstände, auf denen die Verschlechterungen beruhen, sowie die Maßnah-

men zur Wiederherstellung des vorherigen Zustands. 

 

Wassergesetz Baden-Württemberg:  

§ 5 Eigentumsverhältnisse am  Bett der öffentlichen Gewässer  

(1) Das Bett eines Gewässers erster Ordnung, ausgenommen Bundeswasserstraßen, steht im 

öffentlichen Eigentum des Landes, das eines Gewässers zweiter Ordnung innerhalb des 

Gemeindegebietes im ºffentlichen Eigentum der Gemeinde. [Þ] 

§ 7 Uferlinie, Ufer  

(1) Die Grenze zwischen dem Bett eines Gewässers und den Ufergrundstücken (Uferlinie) wird 

durch die Linie des Mittelwasserstands bestimmt. 

(2) [Þ] 

(3) Als Ufer gilt die zwischen der Uferlinie und der Böschungsoberkante liegende Landfläche. 

Fehlt eine Böschungsoberkante, so tritt an ihre Stelle die Linie des mittleren Hochwasser-

stands. Als mittlerer Hochwasserstand gilt das arithmetische Mittel der jährlichen Höchst-

werte der Wasserstände der letzten 20 Jahre. 

§ 8 Überflutung und Verlan dung bei öffentlichen Gewässern  

(1) Werden Ufergrundstücke an öffentlichen Gewässern oder dahinter liegende Grundstücke 

bei Mittelwasserstand infolge natürlicher Einflüsse dauernd überflutet, so erstreckt sich 

das Eigentum am Gewässerbett auch auf die überfluteten Flächen. 

(2) In den Fällen des § 10 Absatz 2 erwirbt der Eigentümer des Gewässerbettes das Eigentum 

erst, wenn die Wasserbehörde die Wiederherstellung des früheren Zustandes nach § 10 

Absatz 2 nicht zugelassen hat oder nach § 10 Absatz 4 entschieden hat, dass die Wieder-

herstellung des früheren Zustandes nicht notwendig ist, oder das Recht zur Wiederher-

stellung des früheren Zustandes erloschen ist. 

(3) Entstehen in öffentlichen Gewässern durch Anschwemmung oder durch Zurücktreten des 

Wassers dauernde Verlandungen, so gehören sie dem Eigentümer des Gewässerbettes. 

§ 10 Entschädigung, Wiederherstellung  

(1) In den Fällen des § 8 Abs. 1 [...] hat der Eigentümer des Gewässerbetts den bisherigen 

Eigentümer zu entschädigen. Die Entschädigungspflicht besteht nicht, wenn die Voraus-

setzungen des Abs. 2 vorliegen und die Wasserbehörde die Wiederherstellung zugelassen 

hat.  

(2) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, innerhalb von in genehmigten Flächennut-

zungsplänen dargestellten Baugebieten, innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 

Ortsteils, auf anderen Grundstücken mit genehmigter baulicher Nutzung und bei geneh-

migten Fischteichanlagen sind die Beteiligten gemeinsam oder einzeln berechtigt, den 
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früheren Zustand auf ihre Kosten wiederherzustellen, wenn mit der Veränderung des Ge-

wässerbetts die zulässige oder genehmigte Nutzung ihrer Grundstücke erheblich beein-

trächtigt wird. Ein Wiederherstellungsrecht besteht auch, wenn das Belassen des Zustands 

zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Wiederherstellung mit 

den öffentlichen Belangen vereinbar ist. Beteiligte sind in den Fällen des § 8 die durch die 

Veränderung betroffenen Eigentümer, die Inhaber von Wasserbenutzungsrechten und -

befugnissen, der Träger der Unterhaltungslast [...]. Die Wiederherstellung bedarf der Zu-

lassung durch die Wasserbehörde.  

(3) Das Recht der Wiederherstellung erlischt, wenn der frühere Zustand nicht binnen drei Jah-

ren, gerechnet von der Zulassung der Wiederherstellung an, hergestellt ist. [...] 

(4) Der Träger der Unterhaltungslast hat den früheren Zustand wiederherzustellen, wenn es 

im Interesse des Wohls der Allgemeinheit notwendig ist. [...] 

§ 12 Grundsätze 

1. Die Gewässer sind nach Maßgabe des §6 WHG zu bewirtschaften. 

(3) Das natürliche Wasserrückhaltevermögen ist zu erhalten. Besteht kein natürliches Wasser-

rückhaltevermögen oder reicht dieses nicht aus, ist es zu verbessern. Der Wasserabfluss 

darf nur aus wichtigem Grund, insbesondere zum Schutz von Siedlungsbereichen vor 

Hochwasser, beschleunigt werden. 

(5) Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und anderen Veränderungen der 

Erdoberfläche sind die Belange der Grundwasserneubildung, der Gewässerökologie und 

des Hochwasserschutzes zu berücksichtigen. 

§ 20 Gemeingebrauch (zu § 25 WHG)  

(1) Der Gebrauch der oberirdischen Gewässer zum Baden, Schöpfen mit Handgefäßen, Trän-

ken, Schwemmen und zu ähnlichen unschädlichen Verrichtungen, zum Fahren mit klei-

nen Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft und als Eisbahn ist vorbehaltlich einer Regelung 

auf Grund von § 21 Abs. 2 [...] als Gemeingebrauch jedermann gestattet. Dasselbe gilt für 

die Benutzung dieser Gewässer zum Entnehmen von Wasser in geringen Mengen für die 

Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und den Gartenbau. 

§ 21 Bestimmungen für den Gemeingebrauch, [...] 

(2) Aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere der Ordnung des Wasserhaus-

halts, [...] des Schutzes der Natur [...], können die Wasserbehörden und die Ortspolizeibe-

hörde durch Rechtsverordnung oder im Einzelfall  

1. die Ausübung des Gemeingebrauchs regeln, beschränken oder verbieten [...] 

§ 23 Mindestwasserführung, Durchgängigkeit, Wasserkraftnutzung (zu §§ 33 bis 35 WHG)  

(1) Durch Rechtsverordnung nach § 19 Absatz 1 dieses Gesetzes kann insbesondere festgelegt 

werden, welche Kriterien bei der Bemessung der Mindestwasserführung, für die Durch-

gängigkeit und in Bezug auf die ökologische Funktionsfähigkeit zugrunde zu legen sind. 

  



Landschaftsarchitekturbüro Geitz & Partner GbR 

Freie Garten-/Landschaftsarchitekten und Hydrologen  Stuttgart  

GEITZ ¶ KUSCHE ¶ KAPPICH EINLEITUNG 

 

 

Gewässerentwicklungsplan für die Gewässer II. Ordnung auf Gemarkung Kornwestheim Seite 17 

§ 24 Wasserkraftnutzung  

(1) Die Wasserkraft soll im Interesse des Klimaschutzes und der Erhöhung des Anteils der 

erneuerbaren Energien genutzt werden. Eine Wasserkraftnutzung soll im Rahmen des 

Bewirtschaftungsermessens nach § 12 Absatz 2 WHG zugelassen werden, wenn kein Ver-

sagungsgrund nach § 12 Absatz 1 WHG vorliegt. 

(4) Betreiber von Wasserkraftanlagen sind verpflichtet, die unter ökologischen Gesichts-

punkten verfügbare Wassermenge effizient entsprechend dem Stand der Technik zu nut-

zen. 

§ 28 Anlagen in, an, über und unter oberir dischen Gewässern (zu § 36 WHG)  

(1) Die Errichtung und der Betrieb von Bauten oder sonstigen Anlagen in, an, über und unter 

oberirdischen Gewässern und deren wesentliche Änderung, soweit diese nicht der Gewäs-

serunterhaltung dienen, bedürfen der wasserrechtlichen Erlaubnis oder Bewilligung, wenn 

dadurch der Wasserabfluss, die Unterhaltung des Gewässers oder die ökologische Funk-

tion des Gewässers beeinträchtigt oder die Schifffahrt oder die Fischerei gefährdet oder 

behindert werden können. 

§ 29 Gewässerrandstreifen (zu § 38 WHG)  

(1) Der Gewässerrandstreifen ist im Außenbereich zehn Meter und im Innenbereich fünf Meter 

breit. Ausgenommen sind Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung. 

Im Außenbereich kann die Wasserbehörde und im Innenbereich die Gemeinde im Einver-

nehmen mit der Wasserbehörde durch Rechtsverordnung 

1. breitere Gewässerrandstreifen festsetzen, soweit dies zur Erhaltung und Verbesserung 

der ökologischen Funktionen der Gewässer erforderlich ist, 

2. schmalere Gewässerrandstreifen festsetzen, soweit dies mit den Grundsätzen des § 38 

WHG vereinbar ist und Gründe des Wohls der Allgemeinheit nicht entgegenstehen. 

(2) In den Gewässerrandstreifen sind Bäume und Sträucher zu erhalten, soweit die Beseitigung 

nicht für den Ausbau oder die Unterhaltung der Gewässer, zur Pflege des Bestandes oder 

zur Gefahrenabwehr erforderlich ist. 

(3) § 38 Absatz 4 WHG ist mit den Maßgaben anzuwenden, dass in den Gewässerrandstreifen 

ebenfalls verboten sind 

1. der Einsatz und die Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, ausgenommen 

Wundverschlussmittel zur Baumpflege und Wildbissschutzmittel, in einem Bereich von 

fünf Metern,  

2. die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, soweit sie nicht standortgebun-

den oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind und 

3. die Nutzung als Ackerland in einem Bereich von fünf Metern ab dem 1. Januar 2019; 

[Þ] 

(4) § 38 Absatz 5 WHG findet auf Absatz 2 und Absatz 3 entsprechende Anwendung. Im In-

nenbereich trifft die Entscheidungen die Gemeinde im Einvernehmen mit der Wasserbe-

hörde. 

(6) Dem Träger der Unterhaltungslast nach § 32 steht ein Vorkaufsrecht an Grundstücken zu, 
auf denen sich Gewässerrandstreifen befinden. Befindet sich der Gewässerrandstreifen 
nur auf einem Teil des Grundstücks, so erstreckt sich das Vorkaufsrecht auf diese Teilflä-
che. [Þ]  
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§ 30 Gewässerunterhaltung (zu § 39 WHG)  

(1) Die Unterhaltungslast begründet keinen Rechtsanspruch Dritter gegen den Träger der Un-

terhaltungslast. 

(3) Bewässerungs- und Entwässerungsgräben von wasserwirtschaftlich untergeordneter Be-

deutung sind so zu unterhalten, dass das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die öf-

fentliche Ordnung oder die Belange der Gewässerökologie und der Landeskultur, durch 

sie nicht beeinträchtigt werden kann. 

§ 32 Träger der Unterhaltungslast (zu § 40 WHG)  

(2) Die Unterhaltung der Gewªsser zweiter Ordnung obliegt den Gemeinden. [Þ] 

(3) Die Unterhaltung der privaten Gewässer obliegt dem Eigentümer des Gewässerbettes. 

(6) Der Träger der Unterhaltungslast besichtigt regelmäßig, mindestens alle fünf Jahre, nach 

vorheriger Unterrichtun g der Wasserbehörde die Gewässer einschließlich ihrer Ufer und 

des für den Hochwasserschutz und die ökologische Funktion des Gewässers erforderlichen 

Gewªsserumfelds. [Þ] Der Trªger der Unterhaltungslast dokumentiert die bei der Besich-

tigung festgestellten  Missstände, insbesondere im Hinblick auf den Wasserabfluss und 

den ökologischen Zustand des Gewässers, und übermittelt diese der Wasserbehörde.  

§ 46 Verpflichtung zur Abwasserbeseitigung (zu § 56 WHG)  

(1) Die Abwasserbeseitigung obliegt der Gemeinde, Das Abwasser ist von demjenigen, bei 

dem es anfällt, dem Beseitigungspflichtigen zu überlassen. 

(3) Die oberste Wasserbehörde kann durch Rechtsverordnung nach § 19 Absatz 1 dieses Ge-

setzes in Verbindung mit § 46 Absatz 2 WHG Anforderungen an eine schadlose Beseiti-

gung nach Art, Menge und Herkunft des Niederschlagswassers und an die Einrichtungen 

zur Beseitigung stellen. 

§ 54 Ausbaulast  

(1) Der Träger der Unterhaltungslast hat, soweit dies für einen ordnungsgemäßen Wasserab-

fluss im Rahmen eines ökologisch verträglichen Hochwasserschutzes sowie für eine na-

turnahe Entwicklung des Gewässers notwendig ist, die Aufgabe, das Gewässer und seine 

Ufer auszubauen. Die Ausbaulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung; sie begrün-

det keinen Rechtsanspruch Dritter gegen den Träger der Ausbaulast. 

§ 65 Überschwemmungsgebiete (zu §§ 76 und 78 WHG)  

(1) Als festgesetzte Überschwemmungsgebiete gelten, ohne dass es einer weiteren Festset-

zung bedarf, 

1. Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Dämmen oder Hochufern, 

2. Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten 

ist,  

3. Gebiete, die auf der Grundlage einer Planfeststellung oder Plangenehmigung für die 

Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden. 

Die Überschwemmungsgebiete werden in Karten mit deklaratorischer Bedeutung einge-

tragen. 
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(2) Die Karten mit der Darstellung der Überschwemmungsgebiete können in der Wasserbe-

hörden und den Gemeinden eingesehen werden. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme 

ist durch öffentliche Bekanntmachung der Wasserbehörde hinzuweisen. Die Karten wer-

den von der Wasserbehörde im Internet zugänglich gemacht. 

§ 66 Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan (zu §7 Abs . 2 bis 4, §§ 82 bis 84 WHG)  

(1) Für die baden-w¿rttembergischen Anteile eines jeden Bearbeitungsgebiets [Þ] sind durch 

die Flussgebietsbehörde ein Maßnahmenprogramm und ein Bewirtschaftungsplan nach 

Maßgabe der §§ 82 bis 84 WHG aufzustellen, zu überprüfen und, soweit erforderlich, zu 

aktualisieren. 

Dem Landtag ist über die Aktualisierung der Maßnahmenprogramme und Bewirtschaf-

tungspläne zu berichten. 
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2. Übersicht über das Planungsgebiet  

2.1 Naturräumliche Gliederung  

Das Planungsgebiet ist nach Huttenlocher & Dongus (1967) großräumig betrachtet dem Naturraum 

Neckar- und Tauber-Gäuplatten mit seiner Haupteinheit Neckarbecken (123) zuzuordnen. Dabei 

wird das Neckarbecken im Norden und Osten von mächtigen Muschelkalkfeldern mit Schichtdicken 

bis zu 500m begrenzt, im Süden steigen die Stufen des Glemswaldes bis zu 500m in die Höhe. Im 

Westen und Nordwesten bauen Strom- und Heuchelberg und die Schwarzwald-Randplatten eine 

bis zu 450m hohe Umrandung des Beckens auf. Auf Grund dieser natürlich geschützten Lage ist 

auch das Klima und die Bodenqualität sehr günstig. Im Laufe der Besiedelung haben hier eine 

fruchtbare Landwirtschaft und gute wirtschaftli che Standortbedingungen eine der bedeutendsten 

Kernlandschaften in Südwestdeutschland entstehen lassen.  

Die Stadt Kornwestheim gehört wegen den bereits genannten Faktoren und einer durchschnittli-

chen Höhe von 303m ü.NN. zu den klimatisch begünstigten Regionen in Baden-Württemberg. Das 

Jahrestemperaturmittel liegt bei 9,4°C.  

Kornwestheim und die zu untersuchenden Gewässer liegen im Langen Feld (123.14) und sind Teil 

des Südwestlichen Neckarbeckens. Dieses Teilgebiet ist gekennzeichnet durch schwach wellige, 

ackerbaulich genutzte Flächen, die durch meist wasserführende 20-40m tiefe Wiesenmuldentäler 

gegliedert sind. Der Muschelkalk wird hier meist noch nicht angeschnitten. Größtenteils liegen die 

Schichten der Lettenkohle und die bis zu 8m mächtigen auflagernden Lößlehmpolster frei. Das 

Lange Feld zählt zum Korngäutypus, deren Lößdecke zu Para-Schwarzerden und Para-Braunerden 

umgebildet wurden. Der fruchtbare Bodenhorizont misst hier 60 -80cm Mächtigkeit, bevor sich der 

rohe, kalkreiche Löß scharf von diesem abgrenzt. 

2.2 Potenzielle natürliche Vegetation  

Als potenzielle natürliche Vegetation (PNV) ist diejenige Vegetation definiert, die sich als Ausdruck 

der gegebenen naturräumlichen Bedingungen (Klima und Boden) nach Aufhören des anthropoge-

nen Einflusses einstellen würde. Hierbei gehen auch nicht mehr rückgängig zu machende Verände-

rungen mit ein, die auf menschliche Einflüsse zurückzuführen sind. Jeder Standort hat also eine im 

Gleichgewicht mit den aktuellen Geoökofaktoren stehende potentielle natürliche Vegetation. Sie 

verändert sich im gleichen Augenblick, in dem sich die Geoökofaktoren - natürlich oder infolge 

menschlicher Eingriffe - verändern. Die folgenden Erkenntnisse basieren auf den Untersuchungen 

von Müller & Oberdorf er (1974). 

Für Kornwestheim macht der Landschaftsplan zur PNV die folgenden Angaben (Stadt 

Kornwestheim, 2017): Wie in fast allen Landesteilen Baden-Württembergs würde sich auf der Ge-

markung der Buchenwald auf der gesamten Fläche entwickeln. Die besonders guten Bodenverhält-

nisse der Parabraunerden befördern jedoch die Ausbildung eines reichen Hainsimsen-Buchenwalds 

(Luzulo-Fagetum milietosum) sowie bei guter Basenversorgung Waldmeister-Buchenwälder (Aspe-

rulo-Fagetum). Laut Müller & Oberdorfer (1974) sind insbesondere für die Waldmeister-Buchen-

wälder bezeichnende Arten mit mittleren Ansprüchen wie z. B. Flattergras, Waldsegge, Wurmfarn, 

Vielblütige Weißwurz, Waldanemone, Waldveilchen, Hainrispengras, Braunwurz, sowie solche mit 

höheren Ansprüchen wie Waldmeister, Goldnessel und das Perlgras. Der Sternmieren-Stieleichen-
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Hainbuchenwald (Stellario holosteae-Carpinetum) käme kleinflächig auch in kleinen Tälern vor. Für 

die Bereiche der kalkreichen Pararendzinen kann zusätzlich die Ausbildung seidelbastreicher Bu-

chenwälder angenommen werden. 

 

Abbildung 2:  Potentielle Natürliche Vegetation (LUBW, 2020)  
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2.3 Gewässergüte  

Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen, Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW früher LfU) 

führt regelmäßig Untersuchungen der biologischen sowie der chemisch-physikalischen Gewässer-

güte durch und stellt diese in Text und Karten dar. Diese Daten werden im Zuge der Umsetzung 

der WRRL zur ökologischen Zustandsabschätzung herangezogen. Tabelle 2 zeigt eine Übersicht 

über das Bewertungssystem der biologischen Gewässergüte nach Länderarbeitsgemeinschaft Was-

ser (LfU, 2005). 

Tabelle 2:  Das siebenstufige Bewertungssystem der biologischen Gewässergüte mit Farbskala 

der Kartendarstellung nach Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)  

Gewässer-

güteklasse 

Grad der Belastung mit leicht  

abbaubaren organischen Stoffen 

Saprobien-Index-Bereich 

I unbelastet bis sehr gering belastet 1,0 - < 1,5 

I-II gering belastet 1,5 - < 1,8 

II mäßig belastet 1,8 - < 2,3 

II-III kritisch belastet 2,3 - < 2,7 

III stark verschmutzt 2,7 - < 3,2 

III-IV sehr stark verschmutzt 3,2 - < 3,5 

IV übermäßig verschmutzt 3,5 -4,0 

 

Auf Gemarkung Kornwestheim liegen keine Daten zur Gewässergüte vor. Die nachstehend aufge-

listeten Daten beziehen sich auf den Holzbach bei Aldingen, Remseck am Neckar (= Mussenbach 

auf Gemarkung Kornwestheim). 

Gewässer mit der Güteklasse II-III, kritisch belastet, sind durch die Wirkung abbaubarer organischer 

Stoffe merklich verändert. Die Steinunterseiten sind durch Eisensulfid Bildungen schwarz gefärbt, 

bzw. Schlammablagerungen weisen ab geringen Tiefen reduzierende Verhältnisse auf. Die Sauer-

stoffsättigu ng weist merkliche Defizite und einen starken Tagesgang auf, die Zehrung (BSB5) ist 

erhöht. Die Besiedelung des Makrozoobenthos weist deutliche Defizite in der Artenzusammenset-

zung auf. Es fehlen Steinfliegen vollständig und Eintags- und Köcherfliegenlarven bis auf wenige 

Ausnahmen. Bei den Fischbeständen überwiegen die Cypriniden, während die Vermehrung der Bo-

denlaicher meist durch die anaeroben Sedimente erschwert wird. 

Gewässerabschnitte der Güteklasse IV weisen eine übermäßige Verschmutzung durch organische 

sauerstoffzehrende Abwässer auf. Fäulnisprozesse herrschen vor, da der Sauerstoff über lange Zeit 

nur in sehr niedrigen Konzentrationen vorhanden ist oder gänzlich fehlt. Die Besiedelung erfolgt 

vorwiegend durch Bakterien, Geißeltierchen und freilebende Wimpertierchen. Fische fehlen.  
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Tabelle 3: Biologische Gewässergüte des Holzbachs  bei Alding en (LfU, 2005)  

Untersuchungs -

punkte  

19741 19811 19861 19912 19982 20042 

B S B S B S GKL GKL GKL 

Holzbach bei  

Aldingen 

4  

(III) 

5  

(III-IV) 

4  

(III) 

4  

(III) 

4  

(III) 

4  

(III) 
IV II-III  II-III  

1 bis 1986 wurde in Baden-Württemberg noch nicht nach dem LAWA Verfahren bewertet, sondern nach 5 

Belastungs- (= B) und Sauerstoffversorgungsstufen (= S) bewertet, in Klammer ist die entsprechende 

Güteklasse (= GKL) nach LAWA angegeben. 

2 Seit 1991 erfolgt die Klassifizierung nach dem siebenstufigen LAWA-System, das bundesweit angewendet 

wurde (II-III= kritisch belastet). 
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2.4 Hydrologie und Hochwasser  

Im Untersuchungsgebiet gibt es keine Pegel. Für alle Bereiche außerhalb der Pegeleinzugsgebiete 

können Bemessungsabflüsse nur über Umrechnungen aus anderen Einzugsgebieten, Regionalisie-

rungsmodellen oder Niederschlags-Abflussmodellen ermittelt werden.   

Der Landschaftsplan stellt die Einzugsgebiete der untersuchten Gewässer wie in Abbildung 3 dar 

(Stadt Kornwestheim, 2017). 

 

Abbildung 3:  Einzugsgebiet der Oberflächengewässer (Stadt Kornwestheim, 2017) , (LUBW, 2020)  

 

Mittel - und Niedrigwasserverhältnisse:  

Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW, 2007) 

stellt mit dem óInformationssystem Abflusskennwerte in Baden-W¿rttembergé Abflusskennwerte f¿r 

die Gewässer im Land zur Verfügung. Durch ein Regionalisierungsverfahren können Abflusskenn-

werte an Gewässern bereitgestellt werden, an denen keine direkten Abflussmesspegel bestehen. In 
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Tabelle 4 sind die Mittelwasser- (MQ) und mittleren Niedrigwasserabflüsse (MNQ) für ausgewählte 

Gewässerstellen im Untersuchungsgebiet nach LUBW (2007) aufgeführt.  

Tabelle 4: Mittel - und mittlere Niedrigwasserabflüsse für die Gewässer im Untersuchungsgebiet 

nach dem Regionalisierungsmodell der LUBW (2007), Datenstand: 01.03.2016 

Gewässerstelle EZG Ae 

[km²]  

S [%] W [%] NG 

[MM ] 

LF [-] MQ [m³/s]  

Mq [l/s*km²]  

MNQ [m³/s]  

MNq [l/s*km²]  

Holzbach/Mussenbach 

(oh. KLA Kornwestheim) 

S-23835019 

12.15 38.4 1.3 720 37.3 0.031 

2.58 

0.016 

1.31 

Holzbach/Mussenbach 

(KLA Kornwestheim) 

S-23835009 

12.15 38.4 1.3 720 37.3 0.031 

2.58 

0.066 

1.31 

Holzbach/Mussenbach 

(Mündung)  

B-2383540000000 

14.51 33 1.4 715 37.4 0.095 

2.57 

0.069 

1.30 

 
Hochwasserverhältnisse:  

In Tabelle 15 sind die Abflusskennzahlen für die Hochwasserabflüsse (HQT) für ausgewählte Gewäs-

serstellen und Jährlichkeiten der untersuchten Gewässer aufgeführt. Nach LUBW (2007) sollte für 

wasserbauliche Vorhaben ein Klimafaktor berücksichtigt werden, der die Entwicklung der Hochwas-

serabflüsse unter Berücksichtigung des Klimawandels bis 2050 abbildet . Die Klimafaktoren für HQ50 

(fK,50) und HQ100 (fK,100) sind in Tabelle  zu finden. 

Tabelle 5: Hochwasserabflusskennwerte für die Gewässer im Untersuchungsgebiet nach dem Re-

gionalisierungsmodell der LUBW (2007) , Datenstand:  2015 

Gewässerstelle EZG Ae 

[km²]  

HQ10 

[m³/s]  

HQ20 

[m³/s]  

HQ50 

[m³/s]  

HQ100 

[m³/s]  

HQextrem 

[m³/s]  

fK,50 fK,100 

Holzbach/Mussenbach 

(oh. KLA Kornwestheim) 

S-23835019 

12.15 3.07 3.48 4.02 4.45 7 1.23 1.15 

Holzbach/Mussenbach 

(KLA Kornwestheim) 

S-23835009 

12.15 3.07 3.48 4.02 4.45 7 1.23 1.15 

Holzbach/Mussenbach 

(Mündung)  

B-2383540000000 

14.51 3.50 3.97 4.62 5.13 8 1.23 1.15 

 

  



Landschaftsarchitekturbüro Geitz & Partner GbR 

Freie Garten-/Landschaftsarchitekten und Hydrologen  Stuttgart  

GEITZ ¶ KUSCHE ¶ KAPPICH ÜBERSICHT ÜBER DAS PLANUNGSGEBIET 

 

 

 

Gewässerentwicklungsplan für die Gewässer II. Ordnung auf Gemarkung Kornwestheim Seite 26 

Im Rahmen einer Niederschlagsabflussmodellierung vom Büro Weber engineering GmbH (2010) 

wurden für die Erstellung des geplanten Hochwasserumleitungsgerinnes am Holzbach/Mussen-

bach im Bereich oberhalb der Kläranlage ein HQ100 mit 46 m³/s und unterhalb der Kläranlage 51,8 

m³/s berechnet. Diese Werte sind erheblich höher, als die Werte in Tabelle 5, da in einer Nieder-

schlagabflussmodellierung die lokalen Versiegelungsverhältnisse genauer abgebildet werden kön-

nen als im Regionalisierungsmodell der LUBW. (Weber engineering GmbH, Ingenieurbüro für 

Bauwesen und Infrastruktur, 2010) 

Hochwasserereignisse : 

Nach Angaben der Stadt Kornwestheim kam es in den Jahren 2009 und 2010 zu Überflutungen 

der Räume im Untergeschoss der Eugen-Bolz-Schule. Starke Regenereignisse haben zu 

Schlammablagerungen und zerstörtem Inventar geführt. Daraufhin wurde im Jahr 2010 eine 34 m 

lange und 50 cm hohe Schmutzmauer gebaut. Außerdem wurden kleinere Schutzmaßnahmen, 

wie der Einbau von Rückstauklappen in den Abläufen der Fassadenrinnen und ein Pumpensumpf 

mit Kleinhebeanlage installiert. 

Im Bereich der Straße ôIm Moldengrabenæ/Einlauf Frauenriedbach gab es im Jahr 2015 Schadens-

meldungen durch Unwetter. 2018 kam es dort sogar dreimal zu Überflutungen mit massiven Was-

serschäden in einzelnen Gebäuden. Deshalb wurde im gefährdeten Bereich die Straße umgebaut 

und eine Notumleitung talabwärts gelegt. Wiederkehrende Überflutungen gab es in der Vergan-

genheit auch im Bereich der ôAldinger Straßeæ /  ôEnzstraßeæ. 

Ergänzung 2021: In einem Gemeinderats-Beschluss aus 2020 wurde die Erarbeitung eines Starkre-

genwassermanagements beschlossen. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4:  Spuren der Überflutungen des Kellergeschosses der Eugen -Bolz-Schule 



Landschaftsarchitekturbüro Geitz & Partner GbR 

Freie Garten-/Landschaftsarchitekten und Hydrologen  Stuttgart  

GEITZ ¶ KUSCHE ¶ KAPPICH ÜBERSICHT ÜBER DAS PLANUNGSGEBIET 

 

 

 

Gewässerentwicklungsplan für die Gewässer II. Ordnung auf Gemarkung Kornwestheim Seite 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5:  Die im Jahr 2010 erstellte Schutzmauer vor dem Schulgebäude  

 

2.5 Geologie  und  Hydrogeologie  

Die folgenden Ausführungen zur Geologie sind den Erläuterungen zum Blatt 7019 entnommen 

(Geologisches Landesamt Baden-Württemberg, 1996).  

Kornwestheim liegt auf einer großen Ebene mit Lößlehmböden, die jedoch ihren ursprünglichen 

Kalkgehalt fast restlos eingebüßt haben und nun eher schwere, kaum wasserdurchlässige Lehmbö-

den sind. Bei ausreichender Düngung und tiefgründiger Bodenbearbeitung können sie jedoch 

trotzdem sehr ertragreiche Ernten einbringen. Vielerorts können die Wurzeln, die nur wenige Dezi-

meter starke Verwitterungsschicht durchbrechen und erreichen somit die nährstoffreicheren tiefe-

ren Bodenhorizonte, in denen auch in längeren Trockenperioden meist noch genügend Feuchtig-

keit gespeichert ist. 

Die Talsohlen der untersuchten Gewässer sind mit holozänen Abschwemmmassen (qhz), also wech-

selnd tonig-sandigen und lokal schwach kalkhaltigen, graubraunen bis gelbbraunen Schluffen 

überzogen. Im Bereich des Weihers am Mussenbach sind die Abschwemmmassen zusätzlich mit 

anthropogenen Ablagerungen (Auffüllungen, Aufschüttungen) überlagert.  

Linksufrig vom Riedlensgraben und linksufrig dem Mussenbach zwischen dem Mündungsbereich 

des Frauenriedbachs und der Stadtgärtnerei schließen sich Schichten der Erfurter-Formation des  

Lettenkeupers (kuE) an. Auch am Holzbach finden sich sowohl links- als auch rechtsufrig mehrere 

Aufschlüsse dieser Formation. Am Riedlensgraben treten auch Schichten von Lössführender Fließ-

erde (qfIL) hervor. Ab der Gärtnerei sind linksufrig des Mussenbachs Schichten des Trigonodusdo-

lomits (moD), auch Rottweil-Formation genannt, erschlossen. Ab der Kläranlage verzahnt sich diese 

Schicht mit der darunterliegenden Meißner-Formation (moM). Beide Schichten stehen im Oberen 

Muschelkalk. Der Trigonodusdolomit besitzt hier eine Mächtigkeit von etwa 5-8m und besteht aus 

dickbankigen, gelblich verwitternden Dolomiten, dolomitischen Kalken und Kalkmergeln. Es finden 

sich kleine bis haselnussgroße Drusen und nur selten Fossilien darin. Die Meißner-Formation bildet 

im Raum Ludwigsburg eine mehrere Meter mächtige Schicht von feinkristallinen Dolomitsteinen.  
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Abbildung 6: Geologische Karte, ohne Maßstab (LGRB, 2020) 

2.6 Historie der Talräume  

Kornwestheim wird 1276 erstmals in Kirchenbüchern erwähnt. In einigen Quellen wird um die Mitte 

des 14. Jahrhunderts auch von einer Siedlung namens Schwaben-Westheim berichtet. Dies meint 

ebenfalls die heutige Stadt Kornwestheim. Einige Funde lassen jedoch auf eine noch frühere Be-

siedlung der Region in vorgeschichtlicher Zeit schließen. Die um 1276 ursprüngliche kleine Siedlung 

bestand wohl aus mehreren Höfen, Friedhöfen und der Martinskirche. Die verkehrsgünstige Lage 

ließ die Siedlung immer weiterwachsen und verschiedene Adelsfamilien und Klöster erwarben und 

veräußerten Besitzrechte unterschiedlichen Ausmaßes. Schließlich gehörte Kornwestheim zum Amt 

Cannstatt und seit 1719 zum Oberamt Ludwigsburg. Während des 30-jährigen Krieges erlitt Korn-

westheim schwere Bevölkerungsverluste. Nicht nur durch den Krieg, sondern auch durch schwere 

Seuchen, wie z.B. die Pest, verloren viele Menschen ihr Leben. Im Zweiten Weltkrieg wurden 160 

Gebäude durch Luftangriffe zerstört. Nach dem Anschluss an das Eisenbahnnetz Stuttgart - Lud-

wigsburg im Jahr 1846 erfuhr Kornwestheim einen Aufschwung vom Bauerndorf zur bedeutenden 

Industriegemeinde mit rasch wachsender Einwohnerzahl. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der 

Industrialisierung kam es 1885 zur Gründung der Schuhfabrik Salamander AG durch Jakob Sigle. 

Weitere bekannte Unternehmen, wie die Eisengießerei und Maschinenfabrik Stotz folgten und lie-

ßen die Bevölkerung von 1700 Einwohnern auf 2628 Einwohner gegen Ende des 19. Jahrhunderts 

anwachsen. Die Niederlassung von Vertriebenen und der Zuzug von Gastarbeitern brachten neue 

Einwohner in die Stadt. Heute leben hier fast 34.000 Menschen (Baden-Württemberg, 2020). 1931 

wurde Kornwestheim zur Stadt und 1956 zur Großen Kreisstadt ernannt. 

 

Brunnen und Quellen  

In der Oberamtsbeschreibung der Stadt Ludwigsburg (Königlich topographisches Bureau, 1859) 

wird auch Kornwestheim beschrieben. Unter anderem werden Aussagen zu den vorhanden Quellen 

und Brunnen gemacht, die seinerzeit die Wasserversorgung der Einwohner sicherten. Demnach 
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scheint es 12 Pump- und zwei laufende Brunnen mit Brunnenstube zu geben. Des Weiteren sind 

zwei dauerhaft schüttende Quellen beschrieben. Einerseits das Herzenloch in der Nähe des Schaf-

hofs und andererseits der Ulrichsbrunnen als Ursprung des Mussenbachs (Gänsbach). Weiterge-

hend ist die Rede von einem Bad in der heutigen Badstraße und einer schwefelhaltigen Quelle in 

dem Gasthaus ôZum weiÇen Hausæ. Nªhere Informationen werden dazu jedoch nicht gemacht. Als 

aktiver Brunnen wird der Klingenbrunnen genannt.  

Als besonders hervorzuheben ist die Aussage, dass der Mussenbach (Gänsbach) in der Nähe des 

Biesenhäuser Hofs (heutiger Viesenhäuser Hof, Lage unbekannt) seinerzeit versiegte und vermut-

lich unterirdisch dem Neckar zufloss. Lediglich in sehr regenreichen Jahren und in Nässeperioden 

wäre er oberirdisch zu sehen gewesen sein.  

Drainagen  

In Kornwestheim gab es früher Entwässerungsgenossenschaften, die für die Drainagen in den Ein-

zugsgebieten der Gewässer zuständig waren. Heute werden die Drainagen nicht mehr gepflegt und 

sind daher nicht mehr aktiv. Im Zuge der Kartierung wurden vor Ort keine Einläufe erfasst. Nach-

folgend einige Auszüge aus ehemaligen Planwerken der Entwässerungsgenossenschaften. 

 

Abbildung 7: Auszug aus den Plänen der früheren Entwässerungsgenossenschaften der Stadt Korn-

westheim (1984)  

Riedlensgraben 
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Abbildung 8: Auszug aus den Plänen der früheren Entwässerungsgenossenschaften der Stadt Korn-

westheim (1984)  

Mühlen  

In der Oberamtsbeschreibung des Oberamts Ludwigsburg (Königlich topographisches Bureau, 

1859) im Kapitel von Kornwestheim wird die Nutzung einer Mühle mit zwei Mahlgängen und einem 

Gerbgang, sowie einer Hammerschmiede erwähnt. Beide Mühlen wurden demnach vom 14. Jh. bis 

ins 19. bzw. Mitte des 20 Jahrhunderts mit dem Wasser des Mussenbachs (Gänsbach) betrieben. 

Daraus ist zu schließen, dass das aus dem westlichen Holzbach-Teileinzugsgebiet stammende Was-

serangebot groß genug war, um die Wasserkraft nutzen zu können. Es wurde jedoch darauf hinge-

wiesen, dass der Holzbach (Gänsbach) nie genug Wasser führte, um eine Mühle in Dauerbetrieb 

halten zu können. Es ist anzunehmen, dass das Wasser vor der Mühle im sogenannten Schwellweiler 

gestaut und durch den Mühlkanal der Mühle zugeführt wurde. Außerdem werden drei angelegte 

Wetten im Dorf und ein schon 1859 als lang trocken gelegter Weiher beschrieben.  

  

Graben Kriegsrain 
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2.7 Schutzgebiete  

Im Untersuchungsgebiet liegen verschiedene Schutzgebiete. Überblick über die flächig ausgedehn-

ten Schutzgebiete geben die Bestandspläne 1.1-1.2. In den nachfolgenden Abbildungen sind die 

vorhandenen Schutzgebiete in einer Übersicht dargestellt.  

 

 

Abbildung 9: Darstellung der Schutzgebiete entlang der bearbeiteten Gewässer aus de m Daten - und 

Kartendienst  der LUBW (LUBW, 2020)  

 

NATURA 2000 Gebiete: 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Natura 2000 Gebiete in direktem Zusammenhang mit 

den bearbeiteten Gewässern.  

 

Landschaftsschutzgebiete: 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Landschaftsschutzgebiete in direktem Zusammen-

hang mit den bearbeiteten Gewässern.  

 

Naturschutzgebiete: 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Naturschutzgebiete in direktem Zusammenhang mit 

den bearbeiteten Gewässern.  

 

Naturdenkmale:  

Der Graben Kriegsrain kreuzt das flächenhafte Naturdenkmal ôLindenalleeæ an der Ludwigsburger 

Straße. 

 

Mussenbach  

Graben Kriegsrain  

Graben Holzgrund  

Holzbach  

Graben Pfütze  
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Besonders geschützte Biotope (§33 NatSchG): 

Für die Stadt Kornwestheim liegt eine Offenlandkartierung der §33-Biotope vor (LUBW, 2020). Da-

nach sind zahlreiche Biotope auf der Gemarkung nach Landesnaturschutzgesetz geschützt.  

In den Bestandsplänen wurden die §33-Biotope für das Untersuchungsgebiet aufgenommen und 

dargestellt. Folgende Biotoptypen stehen in räumlichem und funktionalem Zusammenhang mit den 

zu untersuchenden Gewässern und wurden bei der Bestandsbeschreibung berücksichtigt: 

Á Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer  

Ufervegetation 

Á Natürliche oder naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer einschließlich ihrer  

Ufervegetation 

Á Röhrichte und Großseggen-Riede 

Á Sümpfe 

Á Feldhecken und Feldgehölze 

 

Waldbiotope (§30a LWaldG):  

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Waldbiotope in direktem Zusammenhang mit den 

bearbeiteten Gewässern.  

 

Wasserschutzgebiete (WSG): 

Laut Landschafts- und Umweltplan (Stadt Kornwestheim, 2017) sind auf Gemarkung Kornwestheim 

keine Wasserschutzgebiete ausgewiesen. Das Gebiet gehört auch nicht zum Schutzgebiet für die 

Stuttgarter Heilquellen. Jedoch ist die Gemarkung Kornwestheim integrativer Bestandteil des regi-

onalen Vorbehaltsgebiets ôSicherung von Wasservorkommenæ.  

Im Landschaftsplan sind die Quell- und Brunnenstandorte auf der Gemarkung dargestellt und wur-

den auf dieser Grundlage in den Gewässerentwicklungsplan übernommen. Die zahlreichen Quellen 

aus dem Austrittsbereich des Lettenkeupers belegen die potenziell natürliche Grundwasserführung 

der Keuperschichten. Teilweise entspringen die Quellen auch aus den Schichten des Oberen Mu-

schelkalks.  

Auch die folgenden Angaben über die Verwendung des Quellwassers stammt aus dem Landschafts-

plan der Stadt Kornwestheim (2017, S. 60): 

ôNach derzeitigem Kenntnisstand werden die Quellen auf Gemarkung Kornwestheim gefasst und 

entweder der Kanalisation oder wie im Fall der Mussenbachquellen am Oßweiler Weg dem ehema-

ligen Notwasserreservoir wenige hundert Meter südlich zugeführt. Für die Quelle am Frauenried-

bach liegen derzeit keine Informationen vor. 

 

Überschwemmungsgebiete: 

Nach der Neunovellierung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Wassergesetzes (WG) für 

Baden-Württemberg (s. Kap. 1.4) gelten als Überschwemmungsgebiete, ohne dass es einer weiteren 

Festsetzung bedarf,  
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Á Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern. 

Á Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, 

Á Gebiete, die auf der Grundlage einer Planfeststellung oder Plangenehmigung für die Hoch-

wasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden. 

Die Überschwemmungsgebiete werden in sogenannten Hochwassergefahrenkarten (HWGK), die 

vom Land Baden-Württemberg erstellt werden, dargestellt und können bei den Wasserbehörden 

und den Gemeinden eingesehen werden. Für die bearbeiteten Gewässer liegen nur teilweise HWGK 

für den Holzbach und den Mussenbach im Unterlauf vor.  

§78 (WHG) regelt die Schutzvorschriften in Überschwemmungsgebieten. So sind in festgesetzten 

Überschwemmungsgebieten unter anderem folgende Maßnahmen untersagt: Erhöhungen oder 

Vertiefungen der Erdoberfläche, die Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung von 

Bauten und sonstigen Anlagen, die nicht nur kurzfristige Ablagerung von Gegenständen, Umwand-

lung von Grünland in Ackerland oder die Umwandlung von Auwald in eine andere Nut zungsart. 

Sind die Maßnahmen unumgänglich, bedarf es einer wasserrechtlichen Genehmigung. 

In §65 WG, Absatz 3 ist darüber hinaus geregelt, dass der zeitgleiche Ausgleich des Verlusts von 

verlorengehendem Rückhalteraum über ein Hochwasserschutzregister zu erfolgen hat, dem kom-

munale Maßnahmen zur Schaffung von Rückhalteraum zum Ausgleich zu Grunde liegen. Das Hoch-

wasserschutzregister führt die Gemeinde.  

 

 

 

Abbi ldung 10: Darstellung der Überschwemmungsgebiete  im Untersuchungsgebiet (hellblau) sowie 

der vorhandenen HWGK Daten (blaue Linie) aus dem Daten - und Kartendienst  (LUBW, 2020)  

Mussenbach  

Holzbach  



Landschaftsarchitekturbüro Geitz & Partner GbR 

Freie Garten-/Landschaftsarchitekten und Hydrologen  Stuttgart  

GEITZ ¶ KUSCHE ¶ KAPPICH ÜBERSICHT ÜBER DAS PLANUNGSGEBIET 

 

 

 

Gewässerentwicklungsplan für die Gewässer II. Ordnung auf Gemarkung Kornwestheim Seite 34 

Altablagerungen, Altstandorte: 

Hierbei handelt es sich zwar nicht um ein Schutzgebiet, sondern um ein Gefährdungspotential, das 

bei Eingriffen ins Gewässer bzw. ins Gewässerumfeld wie z. B. Abgrabungen oder Renaturierungen 

entsprechend zu berücksichtigen ist. sie Bei natürlichen Erosionserscheinungen an den Gewässern 

stellen Altablagerungen ein weiteres Gefährdungspotential dar. Im Bereich von Verdolungsstrecken 

verlaufen die verdolten Gewässer manchmal unter einer Altablagerung. Deshalb sollten bei natur-

nahen Umgestaltungen oder Öffnung  von Verdolungen die angrenzenden Flächen auf mögliche 

Altlasten geprüft werden.  

 

2.8 Übergeordnete Planungsvorgaben  

Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

Im Jahr 2000 ist die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Kraft getreten mit dem Ziel den 

guten Zustand der europäischen Gewässer zu erreichen. Voraussetzung zur Erreichung dieses Zieles 

ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource Wasser und die nachhaltige Bewirtschaf-

tung aller Gewässer, das heißt der Flüsse, der Seen und des Grundwassers. Daher sind der ökologi-

sche und chemische Zustand der Oberflächengewässer sowie der chemische und mengenmäßige 

Zustand des Grundwassers umfassend und flächendeckend zu untersuchen und zu bewerten und 

daraus Maßnahmen zur Verbesserung abzuleiten. 

Die untersuchten Gewässer sind Teil des Wasserkörpers 42-01 ôNeckargebiet unterhalb Fils ober-

halb Remsæ. Im Rahmen der Untersuchungen zur WRRL wurde der ºkologische Zustand dieses 

Wasserkörpers mit unbefriedigend bewertet. Felder in denen Handlungsbedarf besteht sind: 

Á Gewässerstruktur (fehlende Funktionsräume für Fische und Makrozoobenthos) 

Á Saprobie 

Á Trophie (Nährstoffversorgung) 

Á Pflanzenschutzmittel 

Á Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

Á Ubiquitªre Stoffe (hier: Hq, PFOS, Þ) 

Daraufhin wurden Programmstrecken an denen Defizite in der Durchgängigkeit, im Mindestwasser 

und der Struktur herrschen und Maßnahmen zu deren Verbesserung definiert. Für die untersuchten 

Gewässer sind in der aktuellen Begleitdokumentation keine konkreten Maßnahmen ausgewiesen 

(Regierungspräsidium Stuttgart (RPS), 2015).  

 
Landschaftsplan (Stadt Kornwestheim, 2017) 

Im Landschaftsplan der Stadt Kornwestheim werden Umweltqualitätsziele für die einzelnen Schutz-

güter und landschaftsrelevanten Raumnutzungen aufgestellt, an denen sich die Maßnahmenvor-

schläge des Landschaftsplanes orientieren.  

Für das Schutzgut Oberflächengewässer wurde festgehalten, das die wenigen dauerhaft und tem-

porär wasserführenden Gewässer auf der Gemarkung einschließlich ihrer Uferbereiche und Quellen 

in großem Maße beeinträchtigt bis vollständig naturfern  ausgebaut sind oder in die Mischwasser-

kanalisation eingeleitet werden. Aus diesem Grund sollen die Gewässer dort, wo es die landschaft-

liche bzw. die städtebauliche Situation erlaubt, renaturiert bzw. in einen naturgerechten Zustand 

zurückgeführt werden. Dabei soll die Selbstreinigungsfähigkeit erhöht und ihre Funktionsfähigkeit 
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als Lebensraum verbessert werden. Entlang des Mussenbachs und des Holzbachs soll die ökologi-

sche Durchgängigkeit der Fließgewässer soweit wie möglich wieder hergestellt werden. Besonders 

hervorgehoben wird in diesem Zusammenhang die Aufhebung der Verdolung des südlichen Mus-

senbachs einschließlich der Barrierewirkung bei der Querung L1144 (Aldinger Straße). Es wird vor-

geschlagen die bestehende Verdolung unter der Straßenquerung im Zuge einer Renaturierung des 

Mussenbachs durch eine Brückenlösung zu ersetzen. 

Für die ökologische Entwicklung von Fließgewässern und Gräben wird weiterhin die Vermeidung 

bzw. der Rückbau von Verbauungen und Begradigungen festgelegt. Desweiteren werden auch an 

kleinen Fließgewässern und Trockengräben im Offenland mit Hochstaudenflur und Extensivgrün-

land als Lebensraum die Entwicklung von Gewässerrandstreifen angeregt. Damit können Verbun-

delemente für Saumarten wie dem Großen Feuerfalter entwickelt werden.  

Im Einzelnen sind die folgenden Maßnahmen an den Gewässern in Kornwestheim vorgesehen 

(Stadt Kornwestheim, 2017), S. 142ff: 

MaÇnahmenbereiche ôMussenbachæ und ôHolzbachæ: Gewªsserrenaturierung  

(Nr. 1.1 und 1.2 bzw. 7.1 und 7. 2) 

Á Herausnahme der überbauten Bachabschnitte aus der Verdolung und naturnahe Gestaltung 

der künftigen Gewässerverläufe sowie naturnaher Umbau ausgebauter offener Gewässer-

abschnitte.:  

Mussenbach zwischen Teich Mussenbachtal am Kneipp-Becken im Gewann Weiherweg und 

Gemarkungsgrenze zu Stuttgart. 

Holzbach/Gumpenbach zwischen Lammstraße und Mussenbach. 

 

MaÇnahmenbereich ôAlte Hammerschmiede/ Ehemalige Untere M¿hleæ und ôUnterer  
Klingelbrunnen / Stadtgªrtnereiæ: Bachaue (Nr. 7.1 und 7.2)  
Á Renaturierung der Holzbachaue im Bereich ôAlte Hammerschmiede / Ehemalige Untere 

M¿hleæ mit Freilegung Holzbach, Erhalt des vorhandenen Amphibienlaichgewªssers und 

Entwicklung naturnaher Extensivwiesen, Saumvegetation, Hochstaudenfluren, Röhrichte 

und Riede sowie Gebüsch und Einzelbäume. Die Erlebbarkeit des Gewässers soll dabei ge-

währleistet bleiben. Ggf. unter besonderen Schutz stellen (Naturdenkmal / Geschützter 

Grünbestand). 

Á Renaturierung der Mussenbachaue im Bereich ôUnterer Klingelbrunnen / Stadtgªrtnereiæ 

mit Freilegung Mussenbach und Entwicklung naturnaher Extensivwiesen, Saumvegetation, 

Hochstaudenfluren, Röhrichte und Riede sowie Gebüsch und Einzelbäume. Die Erlebbarkeit 

des Gewässers soll dabei gewährleistet bleiben. 

 

MaÇnahmenbereiche ôHolzgrundæ und ôPf¿tze / Grºninger Teichæ: Saumvegetation  

(Nr. 2.1 bis 2.3)  

Á Gehölzfreie lineare Säume entlang Talgrund / Gräben unter anderem zum Schutz der Of-

fenlandbrüter  

Á Entwicklung von Saumvegetation mittlerer Standorte, Hochstaudenflur, feuchter Standorte, 

sonstige Hochstaudenflur, Ruderalvegetation durch die Anlage einer extensiv gepflegten 

gehölzfreien Saumstruktur auf pseudovergleytem Kolluvium entlang der Tallinie/ des Gra-

bens "Holzgrund" (Zielbreite: 10 m) 
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Á Entwicklung von Saumvegetation mittlerer Standorte, sonstige Hochstaudenflur, Ruderal-

vegetation durch die Anlage einer extensiv gepflegten gehölzfreien Saumstruktur auf Auf-

tragsboden entlang "Asperger Landstraße" in westlicher Verlängerung des Gebiets "Holz-

grund" (Zielbreite: 10 m) sowie der Anlage einer extensiv gepflegten gehölzfreien 

Saumstruktur auf Kolluvium entlang des Talgrundes "Pfütze/ Gröninger Teich" (Zielbreite: 

10 m). 

 

 

Abbildung 11: Auszug aus dem Landschafts - und U mweltplan Kornwestheim, Plan Nr. 6 .2 Maßnah-

menplan  (Stadt Kornwestheim, 2017)  

 

Laut Aussage von Frau Wächter von der Stadtentwässerung Kornwestheim (E-Mail vom 10.12.2018) 

soll im Zuge der Herstellung der Bäche Mussenbach und Holzbach Niederschlagswasser aus den 

Siedlungsgebieten in die Gewässer abgeleitet werden. So soll der Mussenbach zukünftig Nieder-

schlagswasser auf dem Bauvorhaben W&W (Wüstenrot) aufnehmen. Im Gewerbegebiet Wilkin 

wurde bereits ein Trennsystem hergestellt. Das Niederschlagswasser wird aber noch in den Misch-

wassersammler geleitet, bis ein Bach hergestellt ist. In den zuk¿nftigen Baugebieten ôNºrdlich Z¿-

gelstraÇeæ und ôNºrdlich Obstgartenæ sollen ebenfalls Trennsysteme erstellt werden. Das Nieder-

schlagswasser soll über das Grabensystem Kriegsrain dem Mussenbach zugeführt werden. Am 
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Holzbach soll Niederschlagswasser aus dem Wohngebiet Neckarstraße aufgenommen werden. 

Auch hier ist bereits ein Trennsystem hergestellt worden, dessen Oberflächenwassersystem darauf 

wartet, in einen Bach geleitet zu werden. Außerdem wurde das RRB Klingelbrunnen hergestellt. 
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3. Bestandsanalyse und Bewertung des Gewässers  

3.1 Realnutzung und Gewässerstrukturen  

Die Realnutzung der gewässerbegleitenden Flächen wurde für den Talraum der bearbeiteten Ge-

wässer im Untersuchungsgebiet auf Grundlage der digitalen Flurkarten erhoben und ist in den Be-

standsplänen dargestellt. Weiterhin wurden vor Ort die maßgeblichen Gewässerstrukturen (Ufer- 

und Sohlverbau, Querbauwerke, Verdolungsstrecken, wasserwirtschaftliche Anlagen, Ufergehölz, 

usw.) erhoben. Diese sind ebenfalls in den Bestandsplänen dargestellt. 

Nachfolgend wird, jeweils von unterstrom aus beginnend (d. h. entgegen der Fließrichtung), der bei 

der Kartierung vorgefundene Bestand von Realnutzung und Gewässerstruktur, aufgeteilt in homo-

gene Bereiche, erläutert. Die homogenen Bereiche sind identisch mit den im Maßnahmenplan ge-

bildeten Maßnahmenbereichen, und fassen meist mehrere Bewertungsabschnitte zusammen. Die 

Angaben zu den §33-Biotopen (LUBW, 2020) sind den entsprechenden Kartierungen entnommen 

und wurden nicht mehr explizit angegeben. Ebenfalls die Ergebnisse, die sich aus der historischen 

Karte ergeben haben (LGL, 2017). 

Die untersuchten Gewässer sind aufgrund ihrer Einzugsgebiete sowie ihrer Wasserführung mit Aus-

nahme des Mussenbachs nicht als Gewässer II. Ordnung eingestuft, sondern gelten als Gewässer 

von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung (GvwuB). Die Bestandsanalyse und Bewertung 

wurde für die GvwuB analog den Gewässern II. Ordnung durchgeführt.  

Tabelle 6: Übersicht der bearbeiteten Gewässer, die im Folgenden beschrieben werden  

Gewässer Gewässerkennzahl  Länge (m)  

Mussenbach 2.383.540.000.000 2.100 

Graben Kriegsrain - 1.130 

Riedlensgraben - 395 

Holzbach - 1.250 

Graben Holzgrund - 1.000 

Graben Pfütze - 500 

Gesamt  6.375 
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3.1.1 Mussenbach  (Moldengraben , Gänsbach), Gewässer II. Ordnung  

50/ 100m-Abschnitte  

Abschnitt 25 bis 32 (M 1) 

In diesem Abschnitt folgt der Mussenbach seinem historischen Verlauf, der ihn mit gestreckter Li-

nienführung durch ein flaches Muldental führt. Heute existiert der Mussenbach nicht mehr als na-

türliches Gewässer. Zwischen der Markungsgrenze zu Stuttgart und den Regenüberlaufbecken der 

Kläranlage verläuft ein betoniertes Gerinne mit V-Profil, das das Entlastungswasser aus den Regen-

überlaufbecken aufnimmt . An einzelnen Stellen wird der Betonverbau bereits rissig und bricht auf. 

Zwei Kreuzungsbauwerke mit dem Gerinne sind im Abschnitt vorhanden. Im Anschluss an den Be-

tonverbau sind einzelne standortgerechte sowie standortfremde Gehölze vorhanden. Wo die Ge-

hölze fehlen, begleiten grasdominierte Krautfluren den Vorfluter . Die Nutzung (Kläranlage, Biogas-

anlage, Grünland) reicht bis an die Böschungsoberkante. Am oberen Ende des Abschnitts befindet 

sich das RÜB Kläranlage. Es ist geplant dieses Gerinne durch einen Umleitungskanal zu ersetzen.  

  

Abbild ung 12: Geradliniger Verlauf des Gerinnes 

im Bereich der Kläranlage  (Blick gegen Fließrich-

tung)  

Abbildung 13: Betoniertes Gerinne zwischen Bio-

gasanlage und Grünland  (Blick gegen Fließrich-

tung)  

 

Abschnitt 33 bis 35 (M 2) 

 

Abbildung 14: Nutzung im Bereich  der Stadtgärt-
nerei (Blick talabwärts ) 

Laut der historischen Karte verlief der Mussen-

bach entlang von Flurstücksgrenzen und machte 

in Abschnitt 33 einen nahezu rechtwinkligen 

Knick. So floss der Bach ehemals weiter nördlich. 

Heute besteht das Mussenbachsystem im Be-

reich zwischen Stadtgärtnerei und Aldinger 

Straße aus Mischwasserkanälen und Leitungen. 

In Abschnitt 35 mündet  das Holzbachsystem ein. 

Die Flächen in Abschnitt 35 sowie gegenüber der 

Stadtgärtnerei werden als Grünland genutzt bzw. 

gepflegt. Hier befinden sich drei als §33-Biotop 

geschützte Hecken. 
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Abschnitt 36 bis 39 (M 3) 

In diesem Abschnitt folgt der Kanal weitgehend dem historischen Verlauf des Mussenbachs. Neben 

der landwirtschaftlichen Nutzung (Grünland, Ackerflächen) prägen Gewerbegebiete die Nutzung in 

der Aue. Ein neues Gewerbegebiet ist rechtsufrig im FNP ausgewiesen. Das Gewerbegebiet Wilkin, 

das im Trennsystem entwässert wird, ist derzeit noch an den Mischwassersammler angeschlossen. 

Nach Wiederherstellung des Bachsystems kann das Oberflächenwasser in den neu gestalteten Mus-

senbach eingeleitet werden. In Abschnitt 38 und 39 befindet sich auf einer Länge von 100 m ein 

offenes Regenrückhaltebecken, das der Rückhaltung von Mischwasser dient. Der Abschnitt ist kom-

plett eingezäunt und nicht zugänglich . Ein Umbau ist hier im Zuge der Neugestaltung des Mussen-

bachsystems vorgesehen. In Abschnitt 39 mündet der Entlastungskanal des Frauenriedbachs von 

links in den Mussenbachkanal.  

  

Abbildung 15: Mussenbachtal oberhalb der Al-

dinger Straße  (Blick talaufwärts ) 

Abbildung 16: Offen verlaufender Mischwasser-

sammler  (Blick in Fließrichtung)  

 

Abschnitt 40 bis 42 (M 4) 

Der historische Verlauf des Mussenbachs weicht teilweise vom Verlauf des heutigen Kanals ab. In 

Abschnitt 42 hatte der Bach einst einen Knick ausgebildet und verlief weiter westlich. Heute ist die 

Mussenbachaue durch Gewerbeflächen bestimmt. Linksseitig befindet sich auf einer städtischen 

Fläche eine Gärtnerei, die mit ihren Gewächshäusern und gartenbaulich genutzten Flächen die Nut-

zung prägt. Rechtsseitig befinden sich Gewerbeflächen, die ebenfalls im Trennsystem entwässert 

werden. In Abschnitt 41 fließen die Kanalsysteme zusammen.  
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Abbildung 17: Gärtnerei in der Mussenbachaue 

(Blick talabwärts ) 

Abbildung 18: Grünlandnutzung in der Aue  (Blick 

talabwärts ) 

 

Abschnitt 43 bis 46 (M 5) 

In diesem Abschnitt wird der hier offen verlaufende Mussenbach aus einer gefassten Quelle ge-

speist. Vor rund 25 Jahren wurde der Bach in den Abschnitten 43 bis 46 renaturiert. Der seit ca. drei 

Jahren trocken gefallene Tümpel wurde bereits in den 1980er Jahren angelegt. Da er als Amphi-

bienlaichgewässer dient, wurde Ende 2020 anstelle des ebenfalls im Sommer regelmäßig ausge-

trockneten Wassertretbeckens, ein neuer Teich angelegt. Der renaturierte Abschnitt ist als §33-Bi-

otop ôNaturnaher Bachlauf und Tümpel Weiherwiesenæ unter Schutz gestellt. Neben dem 

naturnahen Bachabschnitt und dem Tümpel sind Kleinröhrichte und Rohrglanzgras-Röhrichte als 

Biotoptypen in der Beschreibung aufgeführt . Die Kleinröhrichte entlang des Bachlaufs wurden bei 

der Kartierung nicht erfasst. Möglicherweise sind diese im Zuge der Sukzession verschwunden. Die 

Rohrglanzgras-Röhrichte besiedeln die Uferzone des neu angelegten Teiches, der vom Mussenbach 

gespeist wird. Als weitere §33-Biotope in der Aue befinden sich das Feldgehºlz ôWeiherwiesenæ mit 

Spitzahorn, Eiche, Hainbuche und Sträuchern wie Hartriegel, Schneeball, Liguster oder Weißdorn 

sowie das Feldgehºlz ôMussenbachæ ebenfalls mit standortgerechten Arten. Ab Abschnitt 45 ist der 

Bachlauf trocken gefallen, weil die Quellen gefasst wurden und ¿ber ein Leitungssystem dem ôehe-

maligen Notwasserversorgungsreservoiræ geführt  werden. Ein Bachbett wurde bei der Renaturie-

rung nicht ausgebildet, da das Gewässer hier nur temporär wasserführend ist. Es wurden jedoch 

Retentionsmulden angelegt, die im Regenfall das Wasser zurückhalten. Der Überlauf des Biotops 

fließt nach Angaben der Stadt Kornwestheim in den Mischwasserkanal. Als angrenzende Nutzung 

wächst ein naturnaher Laubmischwald in der Aue. Am oberen Abschnittsende ist ein Rohrdurchlass 

vorhanden, der ein Wanderungshindernis darstellt.  
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Abbildung 19: Neu angelegter Teich im Bereich 

des ehemaligen Wassertretbeckens .  

Abbildung 20: Als §33-Biotop geschützter Tüm-

pel  (derzeit trocken gefallen) . 

 
Abschnitt 47 bis 51 (M 6) 

In der historischen Karte findet man in diesem Abschnitt zwei Quellen, die von rechts in den Mus-

senbach münden. Heute ist das Gewässer ein temporär wasserführendes Gewässer, dessen Verlauf 

vom historischen teilweise abweicht. Im Landschaftsplan sind neben den zwei genannten Quellen 

zwei weitere dargestellt, die dem Mussenbach zufließen bzw. über ein separates Leitungssystem 

gefasst sind und zum ôehemaligen Notwasserversorgungsreservoiræ geleitet werden. In Abschnitt  

49 mündet von links der Riedlensgraben. Ein ausgebildetes Bachbett ist lediglich am Kreuzungsbe-

reich mit dem Feldweg zu finden, an den ein nicht durchgängiger Rohrdurchlass und Sohlschalen 

eingebaut wurden. Im Bereich des ehemaligen Gewässerbetts wächst eine Gehölzreihe mit stand-

ortgerechten Gehölzen wie Traubenkirsche, Linde oder Ahorn. Links der Vegetation liegt der Golf-

platz des Golfclub Neckartal e.V. Rechtsseitig befinden sich Grünlandflächen, die bis zum Oßweiler 

Weg reichen.  

  

Abbildung 21: Grünlandnutzung in der Mussen-

bachaue 

Abbildung 22: Quellfassung in der Aue  
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Abbildung 23: Durchlass am oberen Abschnitts-

ende des Mussenbachs  
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3.1.2 Riedlensgraben , GvwuB 

50m-Abschnitte  

Abschnitt 1 bis 8 (R 1) 

Der Riedlensgraben ist ein temporär wasserführendes Gewässer, das im Oberlauf des Mussenbachs 

von rechts mündet. Sein Verlauf entspricht dem historischen, der auf der Urkarte dargestellt ist. 

Sein Ursprung lag ehemals westlich der B27, wo er aus dem Zusammenfluss zweier kleinerer Ge-

wässer entstand. Heute beginnt der Lauf östlich der B27. Der Riedlensgraben fließt geradlinig durch 

landwirtschaftlich genutzte Flächen, die teilweise direkt an die Grabenböschung heranreichen. An 

einer Stelle befindet sich rechtsufrig ein privater eingezäunter Garten. In Abschnitt 2 grenzt rechts 

eine (ehemalige) Weihnachtsbaumkultur an. Stehen Gehölze entlang des Grabens, ist ein Saum- 

oder ein Randstreifen ausgebildet. Bei den Bäumen handelt es sich um standortgerechte Arten v. 

a. Weide, Erle und Ahorn sowie unterschiedliche Sträucher wie Hartriegel, Schneeball, Wildrosen, 

Hasel oder Pfaffenhütchen. Bei krautartigem Bewuchs dominieren Gräser und Brennnessel. Zwei 

Durchlässe an den Kreuzungen mit Feldwegen stellen Wanderungshindernisse dar. Der Durchlass 

in Abschnitt 1 ist mit einer glatten Sohle ausgebildet. In Abschnitt 6 ist der Rohrdurchlass verlandet. 

Die Grabensohle ist teilweise mit Gras bewachsen oder mit Laub bedeckt, was auf die temporäre 

Wasserführung zurückzuführen ist. Ein Holzlager stellt eine punktuelle anthropogene Beeinträchti-

gung dar. Der im Bau befindliche neue Campus W&W (Wüstenrot) westlich der B27 soll zukünftig 

in den Riedlensgraben entwässert werden.  

  

Abbildung 24: Geradliniger Verlauf des Riedlens-

graben  (Blick gegen Fließrichtung)  

Abbildung 25: Ackerflächen grenzen an den Gra-

ben (Blick in Fließrichtung)  

 

3.1.3 Graben Kriegsrain , GvwuB 

50m-Abschnitte  

Abschnitt 1 bis 2 (K 1) 

Der Verlauf des Graben Kriegsrains und dessen Mündung in den Mussenbach weicht von der his-

torischen Karte ab. Wahrscheinlich wurde der temporär wasserführende Graben durch den Bau des 

Feldweges parallel zum Weg verlegt. Heute mündet er rund 30 m bachabwärts von rechts in den 

Mussenbach. Der Mündungsbereich ist Teil eines §33-Biotops, das in der Biotopbeschreibung von 

1994 als renaturiertes Gewässer beschrieben wird. Der in gestreckter Linienführung verlaufende 

Graben weist vor allem Totholz als Ufer- und Sohlstruktur auf. Die Ufervegetation besteht 
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rechtsufrig aus einer von Gräsern dominierte n Krautflur, die sich höchstens auf einen schmalen 

Saumstreifen erstreckt. Im linksufrig sich anschließenden Laubmischwald, ist ein breiter Gewässer-

randstreifen ausgebildet. 

  

Abbildung 26: Mündung in den Mussenbach  

(Blick in Fließrichtung)  

Abbildung 27: Geradliniger Verlauf entlang eines 

Feldweges (Blick gegen Fließrichtung)  

 

Abschnitt 3 bis 8 (K 2) 

Der Graben Kriegsrain ist in den Abschnitten 5 bis 8 nicht im Gelände als Graben auffindbar. Im 

Bereich der B27 ist er verdolt und tritt unterhalb der Bundesstraße wieder zu Tage.* In der Urkarte 

findet man im Bereich der Abschnitte 5 bis 8 ebenfalls kein Gewässer. Möglicherweise verlief hier 

der Graben Kriegsrain als Strichbach entlang von Flurstücksgrenzen. Heute verschwindet der Gra-

ben in Abschnitt 3 in einem stark verlandeten Durchlass und tritt oberhalb des Feldweges in Ab-

schnitt 8 zu Tage. Eventuell ist der trockene Graben in Abschnitt 5 ein Teil des temporär wasserfüh-

renden Gewässers. In den Abschnitten 6 bis 8 befindet sich ein Wildnis-Kleinod, dass die Stadt 

Kornwestheim als Entwicklungsraum angelegt hat. In diesem Bereich versickert das talaufwärts an-

fallende Oberflächenwasser. In diesem Abschnitt finden sich einige z.T. ältere Kopfweiden. Eine Lei-

tung verläuft im Bereich des verdolten Gewässers bzw. links des offenen Grabens.  

* Ergänzung 2021: Nach Angabe der Stadt Kornwestheim wurde der Bach 2020 teilweise wieder 

freigelegt und ausgegraben (ungefähr Abschnitt 6 bis 8).  

  

Abbildung 28: Verlandeter Durchlass  in Abschnitt 

3 (Blick gegen Fließrichtung)  

Abbildung 29: Graben entlang eines Feldweges 

westlich der B27  (Blick in Fließrichtung)  
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Abschnitt 9 bis 18 (K 3) 

Der Graben Kriegsrain verläuft in diesem Abschnitt am nördlichen Rand des Gartenhausgebiets in 

gestreckter Linienführung und entlang eines unbefestigten Feldweges. Das temporär wasserfüh-

rende Gewässer ist auch in der historischen Karte geradlinig entlang von Flurstücken dargestellt. 

Im gesamten Abschnitt begleitet der Feldweg den Graben. In Abschnitt 12 wechselt er über einen 

Rohrdurchlass die Seite. Insgesamt sind drei z. T. verlandete Rohrdurchlässe vorhanden, die als 

Wanderungshindernisse die Durchgängigkeit beeinträchtigen. Die Grabensohle und die Ufer sind 

mit Gras bewachsen, so dass wenige Strukturen vorhanden sind. Die grabenbegleitende Vegetation 

besteht überwiegend aus standortgerechten Sträuchern wie Hartriegel, Schneeball, Wildrosen oder 

Hasel. Vereinzelt stehen gepflegte Kopfweiden direkt am Graben. Wo die Gehölze fehlen, findet 

sich eine grasdominierte Krautflur häufig mit Brennnessel durchsetzt. Meist reicht die Nutzung aus 

Klein- und Nutzgärten sowie dem Feldweg direkt an die Grabenoberkante. In den Abschnitt 9 bis 

16 verläuft rechtsufrig parallel zum Graben Kriegsrain ein intensiv gepflegter Grünstreifen als Puf-

ferstreifen zum Gewässer. In Abschnitt 17 und 18 sind die Gärten mit Zäunen abgegrenzt. An einer 

Stelle lagert Rasenschnitt im Gewässerrandstreifen. Parallel zum Graben wird eine Stromleitung ge-

führt, die bis zur Landstraße reicht. Es ist vorgesehen, dass in den zuk¿nftigen Baugebieten ôNºrd-

lich Obstgartenæ und ôNºrdlich Z¿gelstraÇeæ Trennsysteme erstellt werden, so dass das Nieder-

schlagswasser über das Grabensystem Kriegsrain dem Mussenbach zugeführt werden kann. 

  

Abbildung 30: Kopfweiden säumen den Graben  

(Blick in Fließrichtung)  

Abbildung 31: Geradliniger Graben zwischen 

Feldweg und Nutzgärten  (Blick gegen Fließrich-

tung)  

 

Abschnitt 19 bis 23 (K 4) 

Als geradliniges und temporär wasserführendes Gewässer verläuft der Graben Kriegsrain in diesem 

Abschnitt. In der historischen Karte endet er an der Ludwigsburger Straße (L1143). In Abschnitt 19 

befindet sich im Bereich der Landstraße eine rund 50m lange Verdolung, die die Fließgewässer-

durchgängigkeit zusätzlich beeinträchtigt. Die straßenbegleitende Allee ist als flächenhaftes Natur-

denkmal geschützt. Oberhalb der Ludwigsburger Straße verläuft der Graben zwischen Feldwegen 

und Ackerflächen, die direkt an die Grabenoberkante angrenzen. Die begleitende Krautflur ist gras-

dominiert und mit Brennnesseln durchsetzt. Der Graben ist mit Gras bewachsen und relativ struk-

turarm. Sein Ursprung ist im Gelände nicht erkennbar.  
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Abbildung 32: Einlauf in die Verdolung im Be-

reich der Ludwigsburger Straße  

Abbildung 33: Geradliniger Verlauf zwischen 

Acker und Weg  (Blick gegen Fließrichtung)  
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3.1.4 Holzbach  (Gumpenbach, Ortsbach) , GvwuB 

50m-Abschnitte  

Abschnitt 1 bis 15 (Hb 1) 

Der historische Verlauf des Holzbachs war bestimmt durch die Hammerschmiede, deren Gebäude 

auch heute noch vorhanden sind. So verlief der Bach weiter nºrdlich im Bereich der StraÇe ôBei der 

Hammerschmiedeæ. In der historischen Karte befindet sich der Zusammenfluss von Mussenbach 

und Holzbach weiter talabwärts. Heute besteht das gesamte Holzbachsystem aus Mischwasserka-

nälen und Quellwasserleitungen. Eine Renaturierung der Holzbachaue mit Freilegung des Gewäs-

sers ist vorgesehen, bei dem das Niederschlagswasser in einem Trennsystem aus den angeschlos-

senen Siedlungsgebieten zukünftig in einen offen gestalteten Bach geleitet wird. Derzeit wird das 

Wasser in diesem Abschnitt 1 bis 15 im Mischwasserkanal abgeleitet. Der ôHolzbach-Kanalæ flieÇt 

ab der Stadtgªrtnerei gemeinsam mit dem ôMussenbach-Kanalæ zur Klªranlage. Der Kanal lªuft in 

diesem Abschnitt im Bereich von Grünlandflächen sowie im Grünstreifen entlang eines befestigten 

Fuß- und Radweges und folgt teilweise dem historischen Verlauf.  

  

Abb ildung 34: Kanal im Grünstreifen zwischen 

Weg und Privat gärte n (Blick talaufwärts)  

Abbildung 35: Grünland im Bereich des Kanalver-

laufs (Blick talaufwärts)  

 

Abschnitt 16 bis 17 (Hb 2) 

In diesem Abschnitt verläuft ein Teil des Holzbachs auf einer kurzen Strecke als offenes Gewässer 

durch einen Teich sowie in einem offenen, mit Steinsatz befestigten Gewässerlauf. Das Wasser 

stammt aus Quellen oberhalb der Stuttgarter Straße, die über eine Quellwasserleitung zum Teich 

geführt werden. Teich und Wasserlauf sind Teil einer Grünanlage, die sich im Bereich der Kreuzung 

mit der B27, der sog. Gumpenbachbrücke, befindet und sich weiter talaufwärts erstreckt. Die Brü-

cken werden aktuell erneuert. Nach Fertigstellung der Brücken ist die Renaturierung des Bachlaufs 

auf circa 100 m Länge geplant. In der historischen Karte flossen in diesem Bereich zwei Seitenarme 

zusammen. Der Hauptarm verlief weiter südlich. Das Holzbachsystem ist auch hier geprägt von 

Mischwasserkanälen und Quellwasserleitungen. Die Quellwasserleitung, die das Quellwasser ent-

lang des früheren Bachlaufs aufnimmt, mündet in Höhe der Gumpenbachbrücke / B27 in den 

Mischwassersammler der SEK.  
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Abbildung 36: Offener und zur Zeit der Kartie-

rung trockener Gewässerlauf (Blick gegen Fließ-

richtung)  

Abbildung 37: Einlauf in den Mischwasserkanal  

 

Abschnitt 18 bis 24 (Hb 3) 

Der Holzbach besteht in diesem Abschnitt aus Mischwasserkanälen sowie Quellwasserleitungen 

und verläuft somit komplett unterirdisch. In der historischen Karte verläuft der Bach talaufwärts am 

südlichen Rand des Dorfes, durchfließt das Dorf im Straßenkarree aus Langer Straße, Stuttgarter 

Straße, Bad- und Bachstraße. Der sog. Ulrichsbrunnen westlich der heutigen Christofstraße, der auch 

heute noch als gefasste Quelle vorhanden ist, ist einer der vielen Zuflüsse, die den Holzbach speis-

ten. In diesem Abschnitt floss früher auch von Norden her das heute als Graben æPf¿tzeæ bekannte 

Gewässer zu. Der Graben Holzgrund bezeichnet den Oberlauf des Holzbachs, d. h. den Bereich 

außerhalb der besiedelten Fläche. Zwischen Lammstraße und Mühlhäuserstraße ist eine Wohnbe-

bauung geplant im Zuge derer ein Bachbett angelegt werden soll, in dem ebenfalls Quellwasser 

aus den Quellen oberhalb der Stuttgarter Straße fließen soll. Der Hochwasserabfluss erfolgt nach 

der Umgestaltung wie bisher über den Kanal.  

  

Abbildung 38: Brachfläche unterhalb der Mühl-

häuser Straße (Blick talabwärts)  

Abbildung 39: Verdolung oberhalb der Mühlhäu-

ser Straße (Blick talaufwärts ) 






































































